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1. Einleitung

Das vorliegende Benutzerhandbuch ist das zentrale Hilfsdokument fir die Nutzung des
Schweizer Herkunftsnachweissystems fur Brenn- und Treibstoffen. Es beschreibt alle Pro-
zesse rund um Ausstellung, Handel, Instrumentenzuweisung und Entwertung von Herkunfts-
nachweisen (HKN). Die Struktur des Handbuchs orientiert sich an den Hauptprozessen und
differenziert diese entsprechend den verschiedenen Akteuren.

= Das Handbuch beginnt mit einem einfihrenden Kapitel, das Begrifflichkeiten erlautert, die
Grundsystematik des HKN-Systems beschreibt und die zentralen Elemente eines HKN
erklart.

= Danach folgt ein Uberblick tiber das Datenmodell und (iber die verschiedenen Gruppen
von Akteuren, die das HKN-System nutzen. Dieses Stammdatenkapitel fasst zudem zu-
sammen, welche Attribute bei der Erfassung von inlandischen und auslandischen Pro-
duktionsanlagen bendtigt werden.

= Kapitel 5 und 6 sind der Ausstellung von HKN gewidmet. Sie zeigen, welche verschiede-
nen Datenquellen zu HKN fiihren kénnen, wie diese im System behandelt werden und
wie Produzenten oder Importeure HKN auf ihre Konti erhalten.

= Kapitel 7 gibt Hinweise zum Handel und zur Weitergabe von HKN im System.

= Kapitel 8 erklart, was sogenannte Instrumente sind, welche Instrumente es aktuell gibt
und wie HKN einem bestimmten Instrument zugewiesen werden kénnen.

= Am Ende ihres Lebenszyklus werden HKN entwertet. Kapitel 9 zeigt auf, welche Aspekte
bei der Entwertung beachtet werden mussen und welche Angaben bei dieser Transaktion
zwingend erforderlich sind.

Dieses Handbuch deckt nicht alle Aspekte des HKN-Systems ab; es fokussiert auf die Be-
triebsprozesse. Pronovo Uberarbeitet das Benutzerhandbuch bei Prozessanpassungen und
erweitert es kontinuierlich, um die Informationsbedtrfnisse der Akteure bei der Nutzung des
Systems moglichst optimal befriedigen zu kénnen. Die aktuellste Version dieses Handbuchs
findet sich immer auf der Webseite von Pronovo.

Das HKN-System ist eine SaaS-Applikation (Software-as-a-Service-Anwendung) der finni-
schen Firma Grexel. Diese stellt ein laufend den aktuellen Releases angepasstes, detaillier-
tes Handbuch auf Englisch zur Verfliigung (G-REX Account Holder User Manual). Dieses
Handbuch beschreibt die Standardversion der Applikation und berticksichtigt Schweizer Son-
derentwicklungen nicht. Dennoch empfiehlt Pronovo interessierten Nutzerinnen und Nutzern
den Blick in dieses Dokument. Es findet sich unten rechts auf der Applikationsseite:

Pronovo betreibt das HKN-System im Auftrag des Bundesamtes fur Energie (BFE). Das BFE
hat in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesamt fir Umwelt (BAFU) die Rahmenbedingun-
gen und regulatorischen Vorschriften fur den Betriebs des HKN-Systems erarbeitet. Die ge-
setzlichen Grundlagen finden sich in folgenden Dokumenten auf den Webseiten der Bundes-
behoérden:

= Energieverordnung (EnV)

= Bundesgesetz liber eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien: Anderung
der Energieverordnung. Erldauternder Bericht

» Verordnung des UVEK uber den Herkunftsnachweis fir Brenn- und Treibstoffe

» Verordnung des UVEK Uber den Herkunftsnachweis fur Brenn- und Treibstoffe. Erlau-
ternder Bericht


https://pronovo.ch/de/herkunftsnachweise/erneuerbare-treib-und-brennstoffe-ets-ebs/betriebsdokumente/
https://pronovob2c.b2clogin.com/pronovob2c.onmicrosoft.com/oauth2/v2.0/authorize?p=B2C_1_SignIn&response_type=code&client_id=3fc67115-66dc-41f8-bf6b-7510e4d91f26&redirect_uri=https%3A%2f%2fshkn2.pronovo.ch%2fde-ch&scope=https%3A%2F%2Fpronovob2c.onmicroso
https://pubdb.bfe.admin.ch/de/sammlungen/beilage-medienmitteilung-inkraftsetzung-13112024#kw-119206
https://pubdb.bfe.admin.ch/de/sammlungen/beilage-medienmitteilung-inkraftsetzung-13112024#kw-119206
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/763/de
https://pubdb.bfe.admin.ch/de/publication/download/11920
https://pubdb.bfe.admin.ch/de/publication/download/11920
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2024/690/de
https://pubdb.bfe.admin.ch/de/publication/download/11926
https://pubdb.bfe.admin.ch/de/publication/download/11926
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1.1.Relevante Kapitel fur bestimmte Akteure

Produzenten Handler Importeure von physischen
Stoffen

2. Grundsystematik 2. Grundsystematik 2. Grundsystematik

3. Ubersicht HKN-System 3. Ubersicht HKN-System 3. Ubersicht HKN-System

4. Stammdaten 4. Stammdaten 4. Stammdaten

5. Ausstellung von HKN auf - -

Basis von Produktionsdaten

- - 6. Ausstellung von HKN auf
Basis von Importdaten

7. Handel und Weitergabe von 7. Handel und Weitergabe von 7. Handel und Weitergabe von
HKN HKN HKN

8. Instrumente 8. Instrumente 8. Instrumente

9. Entwertung 9. Entwertung 9. Entwertung
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1.2.Was tun, wenn das Login nicht klappt

Im gewissen Fallen kann es vorkommen, dass bei einer Anmeldung tber Login-Seite die fol-
gende Fehlermeldung auftritt:

Diese Fehlermeldung kann mit einem der folgenden Grinde zusammenhangen:

= Browser speichern Ressourcen wie Cookies im Cache, um die Ladezeiten zu verbessern.
Wenn eine Applikation aktualisiert wird, kdnnen alte Cache-Daten Konflikte mit neuen
Versionen verursachen.

= Alte oder fehlerhafte Cookies kbnnen dazu flihren. Dass Sitzungen nicht korrekt gestartet
oder beendet werden.

» SaaS-Applikationen setzen oft auf Authentifizierungsmechanismen, die temporare To-
kens oder Sitzungsdaten verwenden. Veraltete oder korrupte Daten im Cache kénnen
dazu fihren, dass die Authentifizierung fehlschlagt.

In diesem Fallen hilft es bei der Anmeldung beim jeweiligen verwendeten Browser folgende
Schritte zu tatigen:

= Das Leeren des Cache stellt sicher, dass die Benutzer die neuste Version der Anwen-
dung nutzen, und verhindert Fehler, indem alte Tokens entfernt werden.

= Die Anmeldung Uber den privaten Modus beim Browser sorgt, daftir, dass keine alten
Cookies geladen werden, wodurch eine neue Sitzung beginnt.
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2. Grundsystematik HKN-System

Wie es der Name sagt, ist ein Herkunftsnachweissystem eine Applikation, welche die Her-
kunft von bestimmten Stoffen oder Zertifikaten belegt. Der Beleg — der HKN selbst — ist dabei
ein digitales Zertifikat.

Abbildung 1: Definition Herkunftsnachweis

Im HKN-System mussen flissige und gasférmige erneuerbare Brenn- und Treibstoffe, nicht
erneuerbaren Wasserstoff sowie emissionsarme Flugtreibstoffe erfasst werden.

Das HKN-System belegt bei in der Schweiz produzierten gasférmigen oder fliissigen Stoffen,
dass sie auf Basis von erneuerbaren Ausgangstoffen gemass Schweizer Gesetzgebung her-
gestellt worden sind; ebenso belegt es dies bei importierten Stoffen und bei importierten Zer-
tifikaten.

Das Ziel des HKN-Systems ist das Schaffen von Transparenz im Markt flr erneuerbare
Treib- und Brennstoffe. Es ermdglicht den Handel mit Zertifikaten, welche die Qualitat eines
bestimmten Stoffes belegen. Im Hinblick auf den Netto-Null-Entscheid des Bundesrates
(CO2-Neutralitat bis 2050) ermoglicht das HKN-System zudem die Koordination der verschie-
denen Instrumente der Energie- und Klimapolitik im Vollzug.

2.1.Book-and-Claim-Ansatz

Ein wesentliches Merkmal des HKN ist seine Trennung von der physischen Ware (das HKN-
System ist ein sogenanntes Book-and-Claim-System). Es ist innerhalb der Schweizer Grenze
nicht notwendig, dass der HKN dem physischen Stofffluss folgt. Dieser Book-and-Claim-An-
satz ist mdglich, weil nie mehr HKN ausgestellt werden, als erneuerbare Brenn- und Treib-
stoffe in die Schweiz importiert oder in der Schweiz produziert wurden. Der Mehrwert des bi-
ogenen Biodiesels bzw. Bioethanols (im Unterschied zum fossilen) wird vom Produkt abge-
|6st und separat gehandelt. Um den Nachweis einer Lieferung von biogenem Treibstoff an
eine Endkundengruppe zu belegen, ist es somit nicht notwendig, zu belegen, dass die gelie-
ferten Molekdle erneuerbaren Ursprungs sind, sondern dass die dem physischen Stoff aqui-
valente Menge an HKN entwertet wurde.
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Abbildung 2: Book-And-Claim-Ansatz

2.2.Uberblick iiber zentrale Funktionalititen

Im HKN-System werden aus gepruften Import- oder Produktionsdaten von erneuerbaren
Treib- und Brennstoffen Herkunftsnachweise. HKN kdnnen beliebig oft gehandelt werden;
dabei ist es mdglich, HKN zu bindeln und aufzusplitten. Wenn der dkologische Mehrwert mit-
tels der Zuweisung eines Instruments geltend gemacht wird und/oder er an einen Kunden ab-
gegeben wird, muss der HKN direkt nachfolgend entwertet werden. Mit der Entwertung ist
sein Lebenszyklus beendet.

Abbildung 3: Grundsystematik HKN-System

Wahrend des ganzen Lebenszyklus des HKN ist es mdglich, das digitale Zertifikat einem In-
strument der Klima- oder Energiepolitik zuzuweisen. In den meisten Fallen folgt auf diese In-
strumentenzuweisung die Entwertung des HKN, da ein HKN nach der Instrumentenzuwei-
sung in den meisten Fallen keinen dkologischen Wert mehr hat (siehe dazu Kapitel 9 Entwer-
tung).
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Abbildung 4: Instrumentenzuweisung und Biindelung

2.3.Im HKN-System erfasste Substanzen und Zertifikate

Im HKN-System werden gasférmige und flissige erneuerbare Energietrager erfasst. Die

erste nachfolgende Liste fasst die haufigsten erfassten Substanzen zusammen, danach folgt

eine vollstandige Liste aller (potenziell) im HKN-System abgewickelten Substanzen:

Substanz Gruppe
Biogas Gase
Biomethan Gase
erneuerbarer Wasserstoff Wasserstoff
nicht erneuerbarer Wasserstoff Wasserstoff

Biodiesel FAME (Fettsduremethylester)

Flussige Energietrager

Biogenes Ethanol

Fliissige Energietrager

Biogenes Methanol

Flussige Energietrager

Tabelle 1: Kurzliste der haufigsten im HKN-System erfassten Stoffe

Substanz Gruppe
Biogas Gase
Biomethan Gase
erneuerbarer Wasserstoff Wasserstoff
nicht erneuerbarer Wasserstoff Wasserstoff

Andere Biogener Diesel

Flussige Energietrager

Biodiesel FAME (Fettsauremethylester)

Fliissige Energietrager

Biogener Diesel HVO (Hydrierte pflanzliche und tierische Ole und
Fette)

Flussige Energietrager

Biogener Diesel Fischer-Tropsch

Fliissige Energietrager

Biogener Diesel Pyrolyse

Fliissige Energietrager

Biogener Diesel Co-Processing

Flussige Energietrager
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Substanz

Gruppe

Biogener Diesel HVYO Co-processing

Fliissige Energietrager

Biogener Diesel Alcohol-to-Jet

Fliissige Energietrager

Altpflanzendlrezyklat

Fliissige Energietrager

Tierische Fette

Fliissige Energietrager

Biogenes Ethanol

Fliissige Energietrager

Biogenes Methanol

Fliissige Energietrager

Andere Biogener Flugtreibstoff

Flugtreibstoffe

Biogener Flugtreibstoff HEFA (Hydroprocessed Esters and Fatty Ac-
ids)

Flugtreibstoffe

Biogener Flugtreibstoff Alcohol-to-Jet

Flugtreibstoffe

Biogener Flugtreibstoff Fischer-Tropsch

Flugtreibstoffe

Biogener Flugtreibstoff HC-HEFA (Hydroprocessed Hydrocarbons)

Flugtreibstoffe

Biogener Flugtreibstoff Catalytic Hydrothermolysis (CHJ)

Flugtreibstoffe

Biogener Flugtreibstoff Hydrothermolysis (HTL)

Flugtreibstoffe

Biogener Flugtreibstoff Synthesized Iso-Paraffins (SIP)

Flugtreibstoffe

Biogener Flugtreibstoff Co-Processing

Flugtreibstoffe

Biogener Flugtreibstoff HEFA Co-Processing

Flugtreibstoffe

Biogener Flugtreibstoff Pyrolyse

Flugtreibstoffe

Power-to-Liquid Flugtreibstoff

Flugtreibstoffe

Power-to-Liquid Flugtreibstoff Fischer-Tropsch

Flugtreibstoffe

Power-to-Methanol Flugtreibstoff

Flugtreibstoffe

Sun-to-Liquid Flugtreibstoff

Flugtreibstoffe

Sun-to-Liquid Flugtreibstoff Thermochemical

Flugtreibstoffe

Sun-to-Liquid Flugtreibstoff Solar reforming+

Flugtreibstoffe

Recycled Carbon Fuel (RCF) Flugtreibstoff

Flugtreibstoffe

Power-to-Gas Methane Power-to-X
Andere Power-to-Liquid Diesel Power-to-X
Power-to-Liquid Diesel Fischer-Tropsch Power-to-X
Power-to-Methanol Diesel Power-to-X
Andere Sun-to-Liquid Diesel Power-to-X
Sun-to-Liquid Diesel Thermochemical Power-to-X
Sun-to-Liquid Diesel Solar reforming+ Power-to-X
Recycled Carbon Fuel (RCF) Diesel Power-to-X
Power-to-Liquid Ethanol Power-to-X
Power-to-Liquid Methanol Power-to-X

Tabelle 2: Komplettliste aller im HKN-System erfassten Stoffe

Generelle Erlauterungen zu den erfassten Stoffen:

» Die flussigen Stoffe kbnnen in segregierter und in massenbilanzierter Form auftreten.
= Bei flissigen erneuerbaren Treibstoffen (hauptsachlich Biodiesel und Bioethanol) muss
sowohl die inlandische Produktion als auch der Import im HKN-System erfasst werden.
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Bei Biogas werden die inlandische Produktion sowie physische Importe (verflissigtes Bio-
gas) im HKN-System erfasst. Ausserdem werden Importe von Biogaszertifikaten im HKN-
System erfasst, welche die entsprechenden Bedingungen erfillen.

Ausgenommen von der Erfassung im HKN-System ist die Produktion von Kleinmengen
unter 20 kg/Jahr von erneuerbaren Brennstoffen und Wasserstoff, der nicht als Treibstoff
verwendet wird. Zudem ist der Import von Treibstoffen als Betriebsmittel im Fahrzeugtank
oder in einem Reservekanister sowie der Import von Wasserstoff in Brennstoffzellenfahr-
zeugen als Betriebsmittel im Fahrzeugtank ausgenommen.

Wenn ein (auslandischer) HKN schon vorhanden ist, wird die Importmenge nicht im HKN-
System erfasst, sondern es wird der HKN importiert.

Erlauterungen speziell zum Wasserstoff:

Wasserstoff (H.) aller Produktionsarten wird erfasst, auch fossiler Wasserstoff und auch
wenn er nur potenziell als Treib- oder Brennstoff verwendbar ist. Nebst dem Einsatz als
Energietrager kann Wasserstoff auch als Rohstoff fur die stoffliche Nutzung dienen, bei-
spielsweise in der chemischen oder pharmazeutischen Industrie. Solange der Verwen-
dungszweck des Wasserstoffs unbekannt ist, kann er jedoch auch als Brenn- oder Treib-
stoff eingesetzt werden und muss deshalb im HKN-System flir Brenn- und Treibstoffe von
den Akteuren erfasst werden. Ist ein Einsatz als Energietrager ausgeschlossen, muss
das von der betreffenden Anlagebetreiberin respektive dem Importeur belegt werden.
Wenn HKN fiir eine Menge H; ausgestellt worden sind, missen diese entwertet werden,
auch wenn die Menge als Rohstoff verkauft wurde.

Wenn Wasserstoff ins Schweizer Gasnetz eingespeist wird, darf beim Verkauf eines Gas-
gemisches eine Wasserstoffmenge mittels HKN beansprucht werden, die tiber den Anteil
hinausgeht, die physisch vom Abnehmer aus dem Netz bezogen wird.

2.4.Einheiten und Umrechnungen

Das HKN-System arbeitet in kWh. Die nachfolgende Liste zeigt die Umrechnungsfaktoren fur
all diejenigen Stoffe, die nicht direkt in kWh erfasst werden (siehe auch Prozess der Energie-
datenerfassung in Kapitel 5 «Ausstellung von HKN auf Basis von Produktionsdateny):

Substanz Bezeichnung Umrechnungsfak- | Quelle Umrechnungsfaktor
BAZG tor

Bioethanol Erneuerbares 5,911 (kWh/l) JEC
Ethanol

Biodiesel Biodiesel 9,125 (kWhI) JEC /| BAZG

Biomethanol Erneuerbares 4,384 (kWh/I) JEC
Methanol

Biodimethylether 19,03 (kWh/1) JEC

Erneuerbarer Wasserstoff erneuerbarer 39,4 (kWh/kg) Standardwert
Wasserstoff

Nicht erneuerbarer Wasser- | Wasserstoff 39,4 (kWh/kg) Standardwert

stoff

Hydrierte pflanzliche und hydrierte pflanz- | 9,533 (kWh/l) JEC

tierische Ole oder Fette

liche und tieri-

sche Est_t_ar, Fett-
sauren, Ole und
Altole


https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/29bff8ca-fe10-11ea-b44f-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/29bff8ca-fe10-11ea-b44f-01aa75ed71a1/language-en
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Substanz Bezeichnung Umrechnungsfak- | Quelle Umrechnungsfaktor
BAZG tor

Pflanzliche und tierische pflanzliche und 9,61 (kWh/l) GEST 2023

Ole sowie Abfalléle tierische Ole so-

wie pflanzliche
und tierische

Altole
Flugtreibstoffe Flugtreibstoff, 9,5 (kWh/I) US Federal Aviation Ad-
Flugpetrol ministration/University of
lllinois Urbana-Cham-
paign

Tabelle 3: Umrechnungsfaktoren im HKN-System

Umrechnungen vom Brennwert zum Heizwert beim Methan erfolgen 0.9 bzw. mit 1.11 (vom
Heizwert zum Brennwert).

2.5.Gebiihren

Die Gebuhren, die im Zusammenhang mit der Nutzung des HKN-Systems anfallen, sind in
einem eigenen Dokument auf der Webseite von Pronovo beschrieben (inkl. Ausnahmen). Fur
die Ausstellung von HKN betragen die Geblhren ab dem Jahr 2026 CHF 0.135 / MWh. Die
nachfolgende Tabelle zeigt die Gebuhrenhdhe fir die Ausstellung von HKN pro Mengenein-
heit (Liter und Kilogramm).

Substanz Bezeichnung BAZG Umrechnungsfaktor | Gebiihren | Gebiihren
CHF/I CHF/kg

Bioethanol erneuerbares Ethanol, |5,911 (kWh/I) 0.000798.

E95
Biodiesel Biodiesel 9,125 (kWh/l) 0.001232
Biomethanol erneuerbares Metha- 4,384 (kWh/l) 0.000592

nol
Biodimethylether 19,03 (kWhI) 0.002569
erneuerbarer Wasser- | erneuerbarer Wasser- | 39,4 (kWh/kg) 0.005319
stoff stoff
Nicht erneuerbarer Wasserstoff 39,4 (kWh/kg) 0.005319
Wasserstoff
Hydrierte pflanzliche | hydrierte pflanzliche 9,533 (kWh/I1) 0.001287
und tierische Ole oder [ und tierische Ester,
Fette Fettsauren, Ole und Alt-

ole
Pflanzliche und tieri- | pflanzliche und tieri- 9,61 (kWhl) 0.001297
sche Ole sowie Ab- sche Ole sowie pflanzli-
fallole che und tierische Altole
Flugtreibstoffe Flugtreibstoff, Flugpet- |9,5 (kWh/l) 0.001283

rol

Tabelle 4: Gebiihren pro Mengeneinheit


https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/versorgung/statistik-und-geodaten/energiestatistiken/gesamtenergiestatistik.html
https://www.frontiersin.org/journals/energy-research/articles/10.3389/fenrg.2022.1052267/full
https://www.frontiersin.org/journals/energy-research/articles/10.3389/fenrg.2022.1052267/full
https://www.frontiersin.org/journals/energy-research/articles/10.3389/fenrg.2022.1052267/full
https://www.frontiersin.org/journals/energy-research/articles/10.3389/fenrg.2022.1052267/full
https://pronovo.ch/?wpdmdl=16179
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2.6. Angaben auf dem HKN
Die nachfolgende Tabelle zeigt alle Angaben auf dem Herkunftsnachweis:

Attribut Muss | Kann | Bemerkung

Die Bezeichnung des Brenn- oder Treibstoffs (Substanz) X
Der Energietrager-Typ (Ol, Gas oder Wasserstoff) X
Die Menge des produzierten Brenn- oder Treibstoffs in kWh X

X

Die Bezeichnung der Energietrager, die zur Produktion des
Brenn- oder Treibstoffs eingesetzt wurden

Die Angabe der Kohlenstoffquelle, die fir die Herstellung von X wenn relevant
Brenn- oder Treibstoffen, die aus anderen erneuerbaren Ener-

gietragern als Biomasse hergestellt werden, verwendet wird

Die Angabe des Produktionszeitraums (bei im Inland produ- X

zierten Stoffen)

Das Ausstellungsdatums des urspriinglichen Zertifikats (bei im- | X
portierten auslandischen Zertifikaten fir erneuerbare Gase
oder bei Ersatznachweisen)

Die Angaben zu den durch die Brenn- oder Treibstoffherstel- X
lung und -verwendung verursachten Emissionen an Treibhaus-
gasen

Die Angaben zur Produktionsanlage, insbesondere Bezeich- X nicht bei mas-
nung, Standort, Datum der Inbetriebnahme, Name und Ad- senbilanziertem
resse des Betreibers Import

Die Angabe, ob und in welchem Umfang der Produzent eine X wenn erhalten
Finanzhilfe fir die Herstellung des Brenn- oder Treibstoffs er-
halten hat

Ein oder mehrere Label

x

Ein zugewiesenes Instrument X
Tabelle 5: Angaben auf dem HKN

2.7.Gultigkeit von HKN

Ein HKN ist 18 Monate guiltig. Fir HKN, die auf Basis von auslandischen Zertifikaten ausge-
stellt worden sind, beginnt die Giltigkeitsdauer ab dem Ausstellungsdatum des urspringli-
chen auslandischen Zertifikats zu laufen.

Spezialfalle im Ubergang von der Clearingstelle zum HKN-System sind in einem eigenen Do-
kument «Ubergangsbestimmungen Gas» beschrieben. Basis fiir dieses Dokument bildet Art.
80a EnV.


https://pronovo.ch/download/uebergangsbestimmungen-gas/
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3. Ubersicht HKN-System (Einstiegsseite)

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Einstiegsseite des HKN-Systems.

= Uber den Globus (oben rechts) lassen sich die Systemsprachen (Englisch, Deutsch,
Franzoésisch und Italienisch) anwahlen.

= Rechts der Sprachauswahl werden der aktive Benutzer und die aktive Organisation ange-
zeigt. Mit einem Klick auf die Organisationen konnen die Organisationseinstellungen an-
gewahlt und geandert werden.

= «Aufgaben» und «Benachrichtigungen» am rechten Bildrand zeigen die aktuellen Aufga-
ben dieser Organisation bzw. informieren Uber erfolgte Aktionen.

= Uber das Meniiband auf der linken Bildschirmseite kénnen Aktionen im System vorge-
nommen werden (Erfassung Energiedaten, Handel mit HKN etc.)

Abbildung 5: Zentrale Elemente der Einstiegsseite
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4. Stammdaten

4.1.Datenmodell

Organisationen kénnen im HKN-System mit oder ohne Produktionsanlagen aufgenommen
werden.

Beim grossten Teil der Organisationen ohne Produktionsanlagen handelt es sich um
Handler.

Organisationen kénnen eine beliebige Anzahl von Produktionsanlagen zugewiesen ha-
ben; darin eingeschlossen sind Produktionsanlagen, die sie im Auftrag der Eigentimer im
HKN-System bewirtschaften.

Produktionsanlagen sind die wichtigsten Quellen der HKN; produzierte Energiemengen
fuhren zu HKN.

Die Erfassung von Produktionsanalgen und die Eingabe von Energiedaten kénnen mittels
schriftlicher Vollmacht an Pronovo an einen berechtigten Dritten delegiert werden.

Abbildung 6: Organisationen mit und ohne Produktionsanlagen

Spezialfalle und Ausnahmen:

Beim Import von Zertifikaten fur erneuerbare Gase (virtueller Gasimport) mussen die An-
lagen, in denen die den Zertifikaten zugrunde liegenden Stoffe produziert worden sind,
nicht im HKN-System erfasst werden.

Beim physischen Import von massenbilanzierten Stoffen missen die urspriinglichen Pro-
duktionsanlagen nicht im HKN-System erfasst werden.

4.1.1. Akteure und Rechte im HKN-System

Das HKN-System unterscheidet die folgenden Akteure:

Inlandische Produzenten von erneuerbaren Treib- und Brennstoffen. Der Begriff «Produ-
zent» wird deckungsgleich mit dem Begriff «Herstellerbetrieb» in der Mineraldlsteuerge-
setzgebung verwendet. Das HKN-System verwendet zum Teil auch den deckungsglei-
chen Begriff Anlagenbetreiber.
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» Importeure von erneuerbaren Treib- und Brennstoffen aus dem Ausland in die Schweiz

» Importeuer von Zertifikaten auf dem Ausland in die Schweiz

= Héndler von Herkunftsnachweisen

= [Instrumentenverantwortliche (Vertreterinnen und Vertreter des Bundes oder der Kan-
tone), die fUr eines oder fir mehrere Instrumente der Klima- oder Energiepolitik (bspw.
Verminderungsverpflichtung, Kompensationspflicht, ...) verantwortlich sind

= Administratoren (Mitarbeitende von Pronovo), die auf alle anderen Rollen Zugriff haben.

Die Akteure haben folgende Rechte:

Akteur

Produzenten
(Anlagenbetreiber)

Handler

Importeure, physisch

(systemtechnisch =
Anlagenbetreiber)

Importeure, virtuell

Instrumentenverant-
wortliche

Administratoren (Pro-
novo)

Rechte

Eingabe von Energiedaten

Erhalt von HKN auf Basis der Energiedaten
Handel mit HKN

Instrumentenzuweisung

Entwertung

Handel mit HKN
Instrumentenzuweisung
Entwertung

Erhalt von HKN fiir physisch importierte Treibstoffe
Handel mit HKN

Instrumentenzuweisung

Entwertung

Erhalt von HKN fiir importierte Zertifikate

Handel mit HKN

Instrumentenzuweisung

Entwertung

Reports iiber Herkunftsnachweise, die einem bestimmten Instruments
zugewiesen worden sind

Priifung / Verifikation von Dokumenten

Konnen alle Transaktionen fiir alle anderen Akteure durchfiihren, an-
passen, riickgangig machen
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4.2. Stammdaten Organisationen

Dieses Unterkapitel gibt Erlauterungen zu wesentlichen Basisangaben bei den Organisati-
onseinstellungen.

= Offnen der Stammdateneinstellungen der Organisationen: Oben rechts auf die Organisa-
tion klicken (hier Pronovo) und danach Organisationseinstellungen anwahlen; es er-
scheint die Maske «Allgemein» auf den «Organisationseinstellungen (Pronovo)».

4.2.1. Informationen zu Angaben auf der Maske «Allgemein»:

Abbildung 7: Allgemein Stammdaten Produzenten, Importeuren und Handler (oberer Teil der Maske)

Eingabefeld Benotigte Eingabe

Start- und Enddatum keine Angabe nétig

Organisations-ID vom System automatisch vergebene Nummer
Standards der Organisation bereits vorausgefiillt; keine Angabe notig
Geschafts-ID UID in der Schweiz (siehe Beispiel)
Personen-1D keine Angabe noétig

Rechnungsreferenz keine Angabe nétig

Nummer der Bestellung keine Angabe nétig

Mehrwertsteuernummer MWST in der Schweiz (siehe Beispiel)
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Abbildung 8: Allgemein Stammdaten Produzenten, Importeuren und Handler (unterer Teil der Maske)

Eingabefeld Benotigte Eingabe

Rechnungsadresse Muss nur angegeben werden, wenn sie abweichend von
der Geschaiftsadresse ist.

Gesperrt Feld «Nein» anklicken

Naturliche Person Feld «Nein» anklicken (= juristische Person)

Organisationskontoeinstellungen Freiwilliges Wahlfeld: Die Organisationskontoeinstel-

lungen definieren die internen Richtlinien des Arbeitens
mit dem HKN-System; Akteure sind frei in der Wahl ih-
rer Richtlinien.

4.2.2. Informationen zu Angaben auf der Maske «Organisationstyp»:

Abbildung 9: Organisationstyp Stammdaten Produzenten, Importeuren und Handler
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Eingabefeld Benodtigte Eingabe
Organisationstyp Jede Organisation benotigt immer mindestens einen Organisationty-
pen:

= Anlagenbetreiber = Produzent oder Bevollméachtigter

= HKN-Handler = Unternehmen, welche nur mit HKN im System handeln
und keine Produktionsanlagen angemeldet haben

= Organisation ohne Benutzer (nur fir Pronovo relevant; soll nicht ge-
wahlt werden)

Startdatum Datum der BAZG-Verfiigung (wenn vorhanden)
Enddatum Keine Eingabe notig

4.2.3. Informationen zu Angaben auf den Masken «Handelsschema und HKN
Schema»

Die beiden Masken «Handelsschema» und «HKN Schema» werden durch Pronovo ausge-
fullt; hier sind keine Angaben nétig.

4.2.4. Informationen zu Angaben auf der Maske «Kontakt»

Mit dieser Maske kdnnen bei Bedarf zusatzlich zu den Benutzerinnen und Benutzern des

Systems spezifische Kontakte erfasst werden (zum Beispiel bei Ruckfragen zu Rechnungen).
4.3.Benutzerverwaltung

Alle Organisationen sind fur das Verwalten ihrer Benutzerinnen und Benutzer selbst verant-

wortlich. Kontaktpersonen, die von Pronovo eine Einladung zur Systemregistrierung erhalten
haben, konnen weitere Benutzerinnen und Benutzer erfassen.
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Abbildung 10: Hinzufiigen einer Benutzerin oder eines Benutzers

» Hinzufliigen von Benutzerinnen und Benutzer: auf dem linken Mentband der Applikation
in das Feld «Benutzer» klicken und «Organisationsbenutzer» anwahlen. Die Benutzerliste
enthalt alle erfassten Benutzerinnen und Benutzer einer bestimmen Organisation.

= Dann «Benutzer hinzufligen» (blau hinterlegtes Feld).

4.3.1. Informationen zu Angaben auf der Maske «Benutzer hinzufiigen»

Eingabefeld Bendtigte Eingabe

Login-E-Mail Uber diese E-Mail-Adresse erfolgt die Registrierung mit Zwei-Faktor-
Authentifizierung

Genehmigung des Diese Einwilligung wird benétigt, damit Pronovo die personenbezoge-

Datenprozesses nen Daten einer Organisation verarbeiten kann

Organisationsname Uber das Feld «Organisationsname» wird die neue Benutzerin mit der
Organisation verkniipft

Telefonangaben Die Telefonangaben (Handy oder Telefon, geschaftlich) sind freiwillig,
erleichtern aber im Bedarfsfall die Kontaktaufnahme durch Pronovo

Rolle Mit der Auswahl der «Rolle» werden die Rechte vergeben. Soll eine
neu erfasste Benutzerin alle Rechte im Kontext dieser Organisation er-
halten, geschieht dies liber die Rolle AH Root. Alle anderen Rollen
sind gegeniiber AH Root in bestimmten Fallen eingeschrankt (Details
siehe G-REX User Manual, Seite 26).

4.4. Stammdaten Produktionsanlagen

Im HKN-System werden folgende Produktionsanlagen erfasst:

» Inldndische Produktionsanlage von erneuerbaren Treib- und Brennstoffen. Im Regelfall
identifiziert Uber die vom BAZG vergebene Nachweisnummer (Z-Li-Nummer = Zentraler
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Lagerinhaber). Die Produzenten sind fur die Qualitéat der Stammdaten ihrer Anlagen ver-
antwortlich.

= Ausléndische Produktionsanlage, wenn aus dieser Anlage physisch Energiemengen im-
portiert werden (Ausnahme Massenbilanzierung). Im Regelfall ist diese Anlage Uber die
vom BAZG vergebene Bewilligungsnummer identifiziert. Die Importeure sind fur die Qua-
litat der Stammdaten ihrer Anlagen verantwortlich.

4.41. Informationen zu Angaben auf der Maske «Allgemein»

Abbildung 11: Anlagen, allgemeine Maske (oberer Teil)

Eingabefeld Benotigte Eingabe

Startdatum Datum der Betriebsaufnahme

Enddatum keine Eingabe erforderlich

GSRN-Nummer wird automatisch vergeben und erlaubt die Identifikation der Anlage

im europaischen Kontext
Koordinaten keine Eingabe erforderlich
Netz / Netzanschluss | keine Eingabe erforderlich
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Abbildung 12: Anlagen, allgemeine Maske (unterer Teil)

Eingabefeld

Bendtigte Eingabe

Technologie

Die Produktionstechnologie wird mit Technologiecodes abgebildet. Bitte
uiberpriifen Sie, ob der vorausgewdhlte Technologiecode korrekt ist, je nach

Art der Produktionstechnologie. Typischerweise werden folgende Technolo-

giecodes eingetragen.
Fliissige Energietrager

Fir Biodiesel FAME (Fettsduremethylester): D020100

Fir Biogener Diesel HVO (Hydrierte pflanzliche und tierische Ole und Fette):
D020200

Fir biogenes Ethanol: E020100 (Starke Fermentation), E020200 (Zellulose
Ethanol), E020300 (Synthesegas Fermentation), E020300 (algenbasiert),
E020000 (andere Produktionspfade)

Far Altpflanzendlrezyklat: R020000

Fir biogenes Methanol: 0020100 (Biomassevergasung), 0020200 (Pyrolyse),
0030000 (Power-to-Liquid)

Fir biogener Flugtreibstoff HEFA: KO20300

Fir Power-to-Liquid Flugtreibstoff: KO30000

Fir Sun-to-Liquid Flugtreibstoff: K040000

Fir Recycled Carbon Fuel (RCF) Flugtreibstoff: KO50000

Gasformige Energietrager

Fir Biomethan (kompatibel fir Netzeinspeisung): G010000 (anaerobe Ga-
rung), G020000 (Vergasung)

Fir Power-to-Gas Methan (kompatibel flr Netzeinspeisung): G030000 (kataly-
tische Methanisierung ) G040000 (biologische Methanisierung

Fir Biogas (ohne Einspeisung): G010000 (anaerobe Garung), , G020000
(Vergasung)

Wasserstoff:

Wasserelektrolyse: G170000
Chlor-alkalie Elektrolyse: G180000
Dampf Methan Reformierung: G0O80000
Partielle Oxidation: G0O90000
Autothermes Reformieren: G100000
Methanol Reformierung: G110000
Ammoniak Reformierung: G120000
Vergasung: G020000
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Eingabefeld Bendtigte Eingabe

Energietrager | Die Inputenergietrager werden mit sogenannten Fuel-Codes erfasst. Falls
mehrere Inputenergietrager verwendet werden, erfassen Sie bitte alle Inpu-
tenergietrager und teilen Sie die anteilsméssige Aufteilung in Prozent per
Mail an Pronovo mit (info@pronovo.ch; Betreff BT: Aufteilung Fuel-Codes).
Folgende Fuel-Codes sind relevant.

Feste erneuerbare Inputenergietréger:

Feste erneuerbare Inputenergietrager
= Biogene Siedlungsabfalle: F01010101
= Biogene Industrieabfalle und -riickstédnde: F01010201

Forstbiomasse und Biomasse aus der Forstindustrie
= Forstabfalle und -riickstande: F01010304
= Abfélle und Rickstande aus der Forstindustrie: F01010306

Landwirtschaftliche Biomasse
Mist: F01010508
Landwirtschaftliche Abfalle und -riickstédnde: FO1010509
Abfalle und Rickstande aus Aquakultur und Fischerei: F01010603
Bioabfalle: FO1010700
Klarschlamm: F01011001
Sonstige organische Abfélle und Rickstande: F01011100

Fliissige erneuerbare Inputenergietrager
= Biologisch abbaubare Siedlungsabfalle: F01020100
= Schwarzlauge: F01020200
= Pflanzendlabfall: FO01020400

= Organische Abfélle und Riickstande

= Nicht spezifiziert: F01020600

] Landwirtschaftliche Abfalle und Rickstande: F01020601

] Biogene industrielle Abfalle und Ruckstande: F01020602

] Abfalle und Rickstande aus Aquakultur und Fischerei: F01020603
] Abwasser: F01020604
= Gille: F01020605

Gasformige erneuerbare Inputenergietrager
Deponiegas: F01030100
Klargas: F01030200
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4.4.2. Informationen zu Angaben auf der Maske «Organisation»

Abbildung 13: Anlagen, Maske Organisation

In der Maske «Organisation» wird der Produzent oder der Bevollmachtigte des Produzenten
(PRODUCER_AUTHORIZED_REPRESENTATIVE) als «Anlagenbetreiber» hinterlegt.

Eingabefeld

Benotigte Eingabe

Startdatum

Datum der Betriebsaufnahme

4.4.3. Informationen zu Angaben auf der Maske «Zahler»

Abbildung 14: Anlage, Maske Zahler

Eingabefeld

Bendtigte Eingabe

Messpunktbezeich-
nung

Fur inlandische Gas-Produzenten: Die Messpunktbezeichnung (= Ein-
speisepunkt) entspricht derjenigen in der Clearingstelle; Entweder
neue Messpunktbezeichnung erfassen, oder bestehende Messpunkt-
bezeichnung anpassen. Adresse des Messpunkts (Nummer mit immer
gleicher Struktur) fir CH-Produzenten (Beispiel: 21018).
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Fir inlandische Produzenten von Biodiesel oder Altspeisedl: Die
Messpunktbezeichnung entspricht der vom BAZG vergebenen ZL-
Nummer.

Fir Importeure: Die Messpunktbezeichnung entspricht der 6-stelligen
Nachweisnummer des BAZG. Jede ausléndische Anlage verfiigt je
Ausgangssubstanz iiber eine jeweils eigene Nachweisnummer. Bitte
die Nachweisnummer ohne Leerschlag eingeben (Beispiel: 123456).
Die Eingabe dieser Nummer ist die Voraussetzung fiir die automati-
sche Ubermittlung der Importdaten.

4.4.4. Informationen zu Angaben auf der Maske «Lizenz»

Abbildung 15: Anlage, Maske Lizenz (oberer Teil)

Bearbeitung von HKN-Lizenzen: Falls die Angaben in der Lizenz angepasst werden mussen,
muss die bestehende Lizenz geldscht und eine neue HKN-Lizenz hinzugefugt werden. Dabei
mussen die Angaben erneut eingefiigt werden.

Eingabefeld

Bendtigte Eingabe

HKN-Lizenz-Typ

HKN-Schema

Verteilfaktor
Earmark

HKN-Ausstellungs-
empfanger

Der HKN-Lizenz-Typ definiert, welchen Energietréager-Typ die Anlage
produziert; es stehen drei Optionen zur Auswahl

= Energy gas National (Gas)

= Hydrogen National (Wasserstoff)

= Qil National (flissige Energietrager)

Das HKN-Schema wird automatisch ausgefiillt, sobald der HKN-Lizenz-
typ gewahlt worden ist.

Der Verteilungsfaktor muss stets 100% betragen

Uber das Feld «Earmark»: Angabe, ob die Produktionsanlage eine
staatliche Produktions- bzw. Investitionsférderungen erhalten hat. Die
Felder «Beschreibung der Investitionsférderung» und «Beschreibung
der Produktionsférderung» bleiben leer.

Die Felder unter dem Zwischentitel «tHKN-Ausstellungsempfianger»
miissen nicht gepriift oder angepasst werden




Seite 27/77

Oronovo

4.4.5. Informationen zu den «Zusatzlichen Attributen» auf der Maske «Lizenz»:

Abbildung 16: Anlage, Maske Lizenz (unterer Teil)

Eingabefeld

Bendtigte Eingabe

Energietrager

Quelle der produzierten Energie

Konvertierungsmarkierung

keine Eingabe notwendig

Speichermarkierung

keine Eingabe notwendig

Produkttyp

vorausgefiillt (Quelle)

Kapazitat der Produktion

maximale Jahresproduktion in kWh (hier Beispiel Gas);
Bitte Lizenz bearbeiten und anpassen

Quellenanteile

keine Eingabe notwendig

Weitergabeart

bereits vorausgefiillt; keine Eingabe notwendig

Gastyp (Bei Gasanlagen)

bei Biogasanlagen: Methan; bei Wasserstoff: Wasserstoff

Brennwerttyp bei Gasanlagen: Stets hoherer Heizwert (=Brennwert) (hat
keinen Einfluss auf die Ausstellung von HKN)
Label wird libernommen aus Maske Label

Treibhausgasemissionen
(GHG EMISSION PRODUCED)

Angaben zu den durch die Brenn- oder Treibstoffherstel-
lung und -verwendung verursachten Emissionen an Treib-
hausgasen nach Artikeln 29a und 31 der Richtlinie (EU)
2018/2001. Ein Standardwert wird mit den zur Verfiigung
stehenden Informationen vorgeschlagen, wo immer mog-
lich (siehe Anhang 1: Treibhausgasemissionswerte). Bitte
tiberpriifen Sie diesen und geben Sie ggf. den korrekten
Wert aus den Tabellen in Anhang ein.

Substance

Warenbezeichnung; z.B. Biodiesel FAME, Biomethan, er-
neuerbarer Wasserstoff, Biogener Diesel HVO, ...

BAZG (ldentification number of
Plant)

ZL-Nummer des BAZG

Carbon Source (Kohlenstoff-
quelle)

Die Angabe der Kohlenstoffquelle ist nétig bei der Herstel-
lung von Brenn- oder Treibstoffen, die aus anderen erneu-
erbaren Energietragern als Biomasse hergestellt werden
(auch sogenannte erneuerbare synthetische
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Bendtigte Eingabe

Option Gas (Zahlereinheit)

Eingeschrankte Einspeisung

Inselanlage

kohlenstoffhaltige Brenn- und Treibstoffe). Es sind vier
Angaben moglich:

= Fossil

=  Atmospharisch

= Biogen

= Kkeine Angabe

Einheit, in welcher der Zahler ausgelesen wird
(Nm3/kWh/kg)

Ja: wenn die Einspeisung in das nachgelagerte Gasnetz in
Abhangigkeit der Gasbeschaffenheit des Gasnetzes men-
gengeregelt ist.

Nein: wenn die Einspeisung ins Gasnetz uneingeschrankt
ist.

Ja: wenn die Anlage nicht ins Gasnetz einspeist.

Nein: wenn die Anlage ins Gasnetz einspeist.

4.4.6. Label zu Produktionsanlagen

Produktionsanlagen kénnen ein sogenanntes «Label» als Qualitdtsmerkmal tragen. Das La-

bel wird auf dem HKN angezeigt. Labels kdnnen nur durch Pronovo hinzugefugt werden.

= naturemade star: Der Verein fir umweltgerechte Energie (VUE) meldet die Produktions-
anlagen, die dieses Label tragen dirfen, direkt an Pronovo. Pronovo labelt somit alle be-
rechtigten Anlagen, ohne dass Produzenten aktiv werden missen. Gemass Vorgaben
des VUE ist jeweils nur ein bestimmter Anteil der eingespeisten Energiemenge gelabelt.
Pronovo erhalt diese Angaben direkt vom VUE.
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5. Ausstellung von HKN auf Basis von Produktionsdaten

In der Schweiz produzierte gasférmige und flissige Energietrager missen im HKN-System

erfasst werden.

= Die Meldung der Produktionsdaten muss mindestens monatlich bis zum 6. Kalendertag
des Folgemonats erfolgen (Ausnahmen siehe Kapitel 5.4 und 5.5).

= Pronovo prift die eingegebenen Energiedaten und gibt sie frei (als Herkunftsnachweise)

* Pronovo ubermittelt die Produktionsdaten monatlich an das BAZG.

= Es ist mdglich, HKN aus Produktionsdaten automatisch an einen bestimmten Empfanger
weiterzuleiten. Siehe dazu Kapitel 7.1 (automatische Uberweisungen).

Abbildung 17: Energiedaten hinzufiigen

Produzenten kénnen Energiedaten folgendermassen hinzufugen:

Auswahl

Beschreibung

Anlagen -> Energiedaten ->
Energiedaten hinzuftigen

Anlage

Energiedaten hinzufuigen

Startdatum und Enddatum
Dokument hinzufiigen

Es erscheint die Maske «Energiedaten hinzufiigen»; Ener-
giedaten werden stets von einer Anlage hinzugefiigt (Wahl
Anlagenliste)

Auswahlfeld mit allen Anlagen der aktuellen Organisation;
der Zahler wird (wenn vorhanden) aus den Organisations-
stammdaten Gilbernommen

Im Feld «Wert» kann die produzierte Energiemenge eingege-
ben werden. Die Eingabeeinheiten fiir die wichtigsten Stoffe
sind:

= Biogas = kWh

= Biodiesel =L

= Wasserstoff = kg

entsprechen der Produktionsperiode

Bei fliissigen Energietragern, die in der Schweiz produziert
werden, muss das BAZG-Formular 45.25 inkl. allfalliger
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Auswahl Beschreibung

Anhange hochgeladen werden (siehe dazu Kapitel 5.2 «fliis-
sige Energietrager»)

5.1. Gasformige Energietrager

Die Datenmeldung erfolgt direkt in kWh. Bei Eingaben in anderen Einheiten (zum Beispiel
kg) erscheint die Fehlermeldung «Energiedateneingabe fehlgeschlagen».

Fur Anlagen, welche die ganze Gasproduktion einspeisen, wird die am Einspeisepunkt ge-
messene Nettoproduktion erfasst. Wird die ganze Gasproduktion an einer Tankstelle abge-
geben, wird ebenfalls die Nettoproduktion erfasst. Um die Nettoproduktion erfassen zu kén-
nen, muss die Messung am Netzeinspeisepunkt geschehen. Das BAZG bestimmt bei der
Herstellung von erneuerbaren Treibstoffen, aber auch bei der Einspeisung von importierten
verflissigten erneuerbaren Gasen den Einspeisepunkt.

Bestimmung der eingespeisten Gasmenge in kWh (Brennwert): Das Volumen des einge-
speisten Gases (in Normkubikmetern) wird mit dem Methangehalt multipliziert und mit dem
oberen Heizwert von Methan multipliziert (Hon = 11.06 [KWh/Nm?] ) nach der folgenden For-
mel:

Die Anlagen mussen die sicherheitstechnischen Anforderungen sowie die Anforderungen an
die messtechnische Ausristung erflllen. Es gelten die Anforderungen und Richtlinien des
Fachverbands flr Wasser, Gas und Warme (SVGW), insbesondere die SVGW-Richtlinie
G13 (siehe dazu Anhang 2: Anforderungen an die messtechnische Ausristung fir Gasein-
speiseanlagen).

Fir Anlagen, die einen Teil der Produktion vor Ort verbrauchen oder in Warme oder Elektrizi-
tat umwandeln, wird die Bruttoproduktion erfasst.

Es ist moglich, die Energiedaten im Auftrag eines Produzenten zu erfassen. In einem solchen
Fall bendtigt Pronovo die ausgefillte und unterzeichnete «Vollmacht fur stellvertretende An-
lagenbetreiber im Herkunftsnachweissystem fur erneuerbare Treib- und Brennstoffe». Das
Formular findet sich auf der Webseite von Pronovo.

Pronovo Ubermittelt die eingegebenen Produktionsdaten in kg monatlich an das BAZG; als
sogenannte Produktionsmeldung (M) und als Steueranmeldung (S). Erlauterungen dazu fin-
den sich auf der Webseite des BAZG.

5.2.Flussige Energietrager

Die Datenmeldung erfolgt in Liter (L). Die eingegeben Litermengen werden automatisch in
kWh umgerechnet. Zu den Umrechnungsfaktoren siehe Kapitel 2.4 (Einheiten und Umrech-
nungen). Bei Eingaben in anderen Einheiten (zum Beispiel kWh) erscheint die Fehlermel-
dung «Energiedateneingabe fehlgeschlagen».


https://pronovo.ch/?wpdmdl=16315
https://pronovo.ch/?wpdmdl=16315
https://www.bazg.admin.ch/bazg/de/home/informationen-firmen/inland-abgaben/mineraloelsteuer/erneuerbare-treibstoffe/erneuerbare-treibstoffe-fuer-den-verkauf-oder-den-gewerblichen-eigen.html
https://www.bazg.admin.ch/bazg/de/home/informationen-firmen/inland-abgaben/mineraloelsteuer/erneuerbare-treibstoffe/erneuerbare-treibstoffe-fuer-den-verkauf-oder-den-gewerblichen-eigen.html
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Pronovo Ubermittelt die eingegebenen Produktionsdaten von flliissigen Energietragern mo-
natlich an das BAZG; als sogenannte Produktionsmeldung (M) und als Steueranmeldung (S).
Erlauterungen dazu finden sich auf der Webseite des BAZG.

Wichtig: Pronovo Ubermittelt dem BAZG monatlich nicht nur die Produktionsmengen, sondern auch
alle weiteren Daten im Zusammenhang mit der periodischen Meldung / periodischen Steueranmel-
dung fiir biogene Treibstoffe aus Herstellungsbetrieben. Die CH-Produzenten sind deshalb gebe-
ten, bei der monatlichen Energiedatenmeldung das Formular 45.25 samt allfalligen Anhangen als
PDF hochzuladen.

5.3.Wasserstoff

Nebst dem Einsatz als Energietrager kann Wasserstoff auch als Rohstoff fir die stoffliche
Nutzung dienen, beispielsweise in der chemischen oder pharmazeutischen Industrie. So-
lange der Verwendungszweck des Wasserstoffs unbekannt ist, kann er jedoch auch als
Brenn- oder Treibstoff eingesetzt werden und muss deshalb im HKN-System fur Brenn- und
Treibstoffe von den Akteuren erfasst werden. Ist ein Einsatz als Energietrager ausgeschlos-
sen, muss das von der betreffenden Anlagebetreiberin respektive dem Importeur belegt wer-
den. Wenn HKN flir eine Menge H» ausgestellt worden sind, missen diese entwertet werden,
auch wenn die Menge als Rohstoff verkauft wurde.

Die Datenmeldung erfolgt in Kilogramm (kg). Die eingegeben Mengen werden in kWh um-
gerechnet. Zu den Umrechnungsfaktoren siehe Kapitel 2.4 (Einheiten und Umrechnungen).
Bei Eingaben in anderen Einheiten (zum Beispiel kWh) erscheint die Fehlermeldung «Ener-
giedateneingabe fehlgeschlagen». Die Datenmeldung erfolgt fiir die abgegebenen Mengen
und nicht fir die effektiv produzierten Mengen — sofern diese beiden Werte voneinander ab-
weichen. Beim Vorort-Verbrauch muss die genutzte Menge eingegeben werden.

Pronovo Ubermittelt die eingegebenen Produktionsdaten von biogenem Wasserstoff monat-
lich an das BAZG (Produktionsmeldung (M) und Steueranmeldung (S)), wenn die Produkti-
onsanlage vom BAZG bewilligt wurde.

5.4.Jahrliche Meldung beim Vorort-Verbrauch

Wenn die produzierte Energiemenge vor Ort, d.h. am Ort der Produktion (z.B. Abwasserreini-
gungsanlage, Bauernhof), in Warme oder Elektrizitat (typischerweise als Energietrager in
Warme-Kraft-Kopplung-Anlagen) umgewandelt wird, dann reicht eine jahrliche Meldung.
Dadurch reduziert sich der Vollzugsaufwand fir Akteure, die die HKN nicht verdussern. Die
Datenmeldung muss bei einer jahrlichen Erfassung bis Ende Februar des Folgejahrs gesche-
hen.

5.5.Jahrliche Meldung von Warmedaten

Alle Biogasproduzenten mussen jahrlich die gesamte am Standort aus Biogas gewonnene

Warme Pronovo melden. Diese Daten wurden bis Inbetriebnahme des HKN-Systems mittels
einer gesonderten Erhebung vom BFE erhoben. Die Produzenten, die das von ihnen produ-
zierte Biogas nicht vollumfanglich ins Gasnetz einspeisen oder nicht vollumfanglich an einer


https://www.bazg.admin.ch/bazg/de/home/informationen-firmen/inland-abgaben/mineraloelsteuer/erneuerbare-treibstoffe/erneuerbare-treibstoffe-fuer-den-verkauf-oder-den-gewerblichen-eigen.html
https://www.bazg.admin.ch/dam/bazg/de/dokumente/abgaben/minoest-formulare/formular_45_25.xlsx.download.xlsx/formular_45_25.xlsx
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Tankstelle verkaufen, missen die Brennstoffleistung (bezogen auf den Heizwert Hi) sowie
die installierte elektrische und thermische Nennleistung melden.

Pronovo wird im Laufe des Jahres 2025 mit den betroffenen Anlagenbetreibenden Kontakt
aufnehmen, um uber das Vorgehen fur diese Meldung zu informieren.
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6. Ausstellung von HKN auf Basis von Importdaten

Das HKN-System unterscheidet zwischen physischem Import von erneuerbaren Treib- und
Brennstoffen und dem Import von Zertifikaten im Gasbereich.

Beide Importarten werden nachfolgend in jeweils eigenen Unterkapitel beschrieben.

6.1.Gesetzliche Grundlagen (Revision des CO2-Gesetzes)

Mit der vom Parlament am 15. Marz 2024 beschlossenen Revision des CO2-Gesetzes wurde
auch Artikel 35d des Umweltschutzgesetzes (USG) revidiert. Die Inverkehrbringung von er-
neuerbaren Brenn- und Treibstoffen, welche aus Nahrungs- oder Futtermitteln hergestellt
werden, sowie von Brenn- und Treibstoffen, welche die Nahrungsmittelproduktion direkt kon-
kurrenzieren, wird untersagt. Zudem ist die Inverkehrbringung von erneuerbaren Brenn- und
Treibstoffen an die Einhaltung von 6kologischen Anforderungen geknupft. Im Weiteren gibt
der Artikel dem Bundesrat die Kompetenz, auch flr die Inverkehrbringung emissionsarmer
Brenn- und Treibstoffe dkologische Anforderungen festzulegen.

6.1.1. Vollzug der Inverkehrbringung

Wenn fir einen erneuerbaren Treibstoff eine Bewilligung des BAZG fir die Steuererleichte-
rung gemass MindStG vorliegt, sind die Anforderungen an die Inverkehrbringung erfullt und
es wird automatisch eine Bewilligung des BAFU zur Inverkehrbringung erteilt.

Falls ein erneuerbarer / emissionsarmer Brennstoff oder ein erneuerbarer / emissionsarmer
Treibstoff ohne Steuererleichterung in Verkehr gebracht wird, ist dazu vorgangig beim BAFU
die Bewilligung fir die Inverkehrbringung einzuholen. Die Details sind in der Verordnung tber
das Inverkehrbringen von erneuerbaren oder emissionsarmen Brenn- und Treibstoffen
(IBTV) geregelt. Im Wesentlichen gibt es folgende Mdglichkeiten:

» Einzelfallgesuch mit entsprechenden Unterlagen (Art. 4 und Anhang 2 IBTV)

= Gesuch um Inverkehrbringung eines erneuerbaren Brenn- oder Treibstoffs, wel-
cher aus biogenen Abfallen oder Produktionsrickstanden hergestellt wird, die auf
der Positivliste der Oberzolldirektion aufgefihrt sind, und nach dem Stand der
Technik produziert wurde (vereinfachtes Verfahren).

= Gesuch um das Inverkehrbringen von massenbilanzierten erneuerbaren oder
emissionsarmen Brenn- oder Treibstoffen, fur welche ein gultiges Zertifikat und
eine Begleitdokumentation nach Anhang 1 IBTV vorliegen (Art 3. Abs. 5 Buch-
stabe c).

Weitere Informationen zur Inverkehrbringung sowie die Formulare fur die Gesuchstellung
sind auf der Internetseite des BAFU" zu finden.

6.2. Physischer Import

Bei einem physischen Import von erneuerbaren Treib- oder Brennstoffen (und ebenfalls von
Wasserstoff) sind immer die Importdaten des BAZG Basis fiir die Ausstellung von HKN.

! https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home.html


https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2025/250/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2025/250/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2025/250/de
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6.2.1. Import mit Nachweisnummer (segregiert)

Quelle Ubersicht Prozess

BAZG (Importsysteme) Das BAZG gewahrt auf Antrag fiir biogene Treibstoffe
Segregierte Importe, die mit einem | eine Steuererleichterung. Alle Importwege, die vom
Nachweis des BAZG importiert wer- | BAZG bewilligt sind, erhalten je Importweg und bewillig-
den ter auslandischer Produktionsanlage eine Nachweisnum-
mer. Alle liber diese Nachweisnummer des BAZG impor-
tierten Stoffe werden liber eine Schnittstelle taglich ins
HKN-System eingespielt.
Die Importdaten des BAZG sind versionisiert. Eingespielt
wird jeweils die Version 1. Bei Anderungen und danach
entstehenden neuen Versionen korrigiert Pronovo bei
Bedarf die Herkunftsnachweise.

BAZG (Importsysteme) Mit Inkrafttreten der Verordnung iiber das Inverkehrbrin-
Segregierte Importe, die mit einem | gen von erneuerbaren oder emissionsarmen Brenn- und
Nachweis des BAFU importiert wer- | Treibstoffen (IBTV) seit 1. November 2025 missen erneu-
den erbare Treib- oder Brennstoffe eine Zulassung fiir die In-
verkehrbringung aufweisen.
Alle Importeure, die vom BAFU bewilligt sind, erhalten
pro Importweg und Produktionsanlage eine Bewilli-
gungsnummer. Alle iliber diese Bewilligungsnummer des
BAFU importierten Stoffe werden liber eine Schnittstelle
taglich ins HKN-System eingespielt.
Weitere Informationen zur Inverkehrbringung sowie die
Formulare fiir die Gesuchstellung sind auf der Webseite
des BAFU? zu finden.
Die Importdaten des BAZG sind versionisiert. Eingespielt
wird jeweils die Version 1. Bei Anderungen und danach
entstehenden neuen Versionen korrigiert Pronovo bei
Bedarf die Herkunftsnachweise.

Die Importeure erhalten bei Importen aus einer ihnen zugewiesenen Produktionsanlage eine
Aufgabe (Anzeige auf dem Dashboard). Sie kénnen die ins HKN-System eingespielten Im-
portdaten prifen:

= |st die Identifikation des Imports Uber die Zoll-Deklarationsnummer mdglich?
= Stimmt die importierte Menge? («Zusatzmenge»)
= Stimmt das Importdatum?

Wenn die eingespielten Daten korrekt sind, kann der Importeur die Daten annehmen und er
erhalt die analoge Menge HKN; falls die Daten fehlerhalt sind, kann er sie ablehnen. Bei Ab-
lehnung der Daten muss der Grund angegeben werden. Falls fehlerhafte Daten bereits ange-
nommen wurden, bitte mit dem Kundendienst von Pronovo Kontakt aufnehmen.

Es ist moglich, HKN aus Importdaten automatisch an einen bestimmten Empfanger weiterzu-
leiten. Siehe dazu Kapitel 7.1 (automatische Uberweisungen).

2 https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home.html
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6.2.2. Import mit Nachweisnummer (massenbilanziert)

Beim massenbilanzierten Import muss die Produktionsanlage nicht im HKN-System erfasst
werden. Der Importeur kann die importierten Mengen im System direkt eingeben.

Quelle Ubersicht Prozess

Massenbilanzierte Importe, die mit Mit Inkrafttreten der Verordnung liber das Inverkehrbrin-

einem Nachweis des BAFU impor- | gen von erneuerbaren oder emissionsarmen Brenn- und

tiert werden Treibstoffen (IBTV) seit 1. November 2025 miissen erneu-
erbare Treib- oder Brennstoffeeine Zulassung fiir die In-
verkehrbringung aufweisen.

Alle Importeure erhalten fiir ihre bewilligten Importe eine
Bewilligungsnummer.

Weitere Informationen zur Inverkehrbringung sowie die
Formulare fiir die Gesuchstellung sind auf der Webseite
des BAFU? zu finden.

Importeure miissen die massenbilanzierten Importe
selbst im HKN-System erfassen und innert 30 Tagen ei-
nen sogenannten Proof of Sustainability (PoS) als Beleg
hochladen. Zusatzlich muss eine Kopie der Zoll-Deklara-
tion muss hochgeladen werden.

Pronovo gleicht die eingegebenen Daten mit den erhalte-
nen Importdaten des BAZG ab, priift den PoS und gibt
die entsprechenden HKN nach erfolgreicher Prifung frei.

Die nachfolgenden Systemmasken visualisieren der Prozess zur Ausstellung von HKN auf
Basis eines massenbilanzierten Imports.

Abbildung 18: Prozessbeginn Ausstellung massenbilanzierter Import

Zuerst mussen die geforderten Angaben zum massenbilanzierten Import im System getatigt
werden (siehe dazu die nachfolgende Abbildung); danach muss als Beleg fir den Import ein
PoS hochgeladen werden (siehe dazu die Abbildungen Abbildung 20: Hochladen eines PoS
als Beleg zum massenbilanzierten Import und Abbildung 21: Dokumentenupload massenbi-
lanzierter Import)

3 https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home.html
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Abbildung 19: Auszufiillende Felder beim massenbilanzierten Import

Abbildung 20: Hochladen eines PoS als Beleg zum massenbilanzierten Import

Abbildung 21: Dokumentenupload massenbilanzierter Import
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Abbildung 22: Freigeben der Transaktion

Nach Freigbe der Transaktion durch den Akteur prift Pronovo die Importdaten und den Do-
kumentationsbeleg und gibt die HKN — wenn alles Okay ist — frei.

Importeure sind verpflichtet, alle massenbilanzierten Importe von erneuerbaren und emissi-
onsarmen Brenn- und Treibstoffen im HKN-System zu erfassen.

Pronovo pruft bei massenbilanzierten Importen, die mit einem PoS belegt sind, die folgenden
Aspekte:

= Der PoS muss der Bewilligung des BAFU entsprechen.

= Der erneuerbare Brenn- oder Treibstoff wurde aus biogenen Abfallen oder Produktions-
ruckstanden hergestellt, die im Anhang IX der Erneuerbaren Energien Richtlinie (EU)
2018/2001 aufgefihrt sind).

» Der Importeur muss mit BAZG-Importeur (gemass der Nachweisnummer BAFU) Uberein-
stimmen.

= Die Menge auf dem PoS muss mit der BAZG-Importmenge Ubereinstimmen.

= Die T- und F-Codes (Technologie-Codes und Energietrager) gemass Auflistung in Kapitel
4.4.1 mussen korrekt sein.

6.2.3. Import ohne Nachweisnummer

Es ist moglich, dass segregierte Stoffe (zum Beispiel fossiler Wasserstoff) ohne Nachweis-
nummer des BAZG oder des BAFU in die Schweiz importiert werden.

Voraussetzung fur die Generierung von HKN aus solchen Importen ist die vorgangige Mel-
dung der Import-Tarifnummern an Pronovo, damit Pronovo sicherstellen kann, dass die Im-
portdaten fur die Plausibilisierung der Daten in die taglichen Datenmeldungen des BAZG in-
kludiert worden sind.


https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/2001/2024-07-16?eliuri=eli%3Adir%3A2018%3A2001%3A2024-07-16&locale=de#anx_IX
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Quelle Ubersicht Prozess

BAZG (Importsysteme) Betrifft der Import fossilen Wasserstoff, miissen keine
Belege in Zusammenhang mit der Einhaltung der 6kolo-
gischen Anforderungen hochgeladen werden.

Es muss einzig die Zoll-Deklaration hochgeladen werden,
damit Pronovo die eingegebenen Energiemengen mit den
Importdaten abgleichen kann.

Nach erfolgreicher Priifung gibt Pronovo die HKN frei.

6.3. Import von Gaszertifikaten

Es ist moglich, Gaszertifikate zu importieren — unabhangig vom physischen Import der ent-
sprechenden Gasmenge. Im Regelfall dirfen diese Zertifikate in der Schweiz an keine Instru-
mente angerechnet werden. Ausnahmen davon werden in Artikel 15 Absatz 3 bzw. Artikel 31
Absatz 5 des CO,.Gesetzes und den zugehdrigen Ausfuhrungsbestimmungen in Artikel 92d
bis 92f der CO,-Verordnung geregelt.

Quelle Ubersicht Prozess

ERGaR Ein Import iiber ERGaR ist seit Marz 2025 moéglich. Der
Prozess ist nachfolgend beschrieben.

AlB Ein Import liber AIB seit November 2025 moglich; die
prozessuale Beschreibung folgt spater

Zertifikate aus Landern ohne An- Ein Import mit Ex Domain Cancellation ist ab April 2025

schluss an ERGaR / AIB moglich. Folgende Angaben miissen auf dem Ex Domain
Cancellation Statement mindestens angegeben sein:

e Importeur

¢ Zielland (hier: Schweiz)
¢ Nachweis fiir die Einhaltung der 6kologischen An-
forderungen (oder Verweis auf entsprechendes
Kapitel); entweder auf dem Statement oder als ei-
gener Beleg
Siehe dazu auch die «Richtlinie zugelassene Zertifizie-
rungssysteme» im Anhang dieses Dokuments

HKN-Ausstellung aus Landern Ein Import aus diesen Landern ist via dena mdglich
ohne Register

» Fur die Importeure auslandischer Zertifikate erneuerbarer Gase gilt die Pflicht, diese im
HKN-System zu erfassen. Der Importeur muss im System registriert sein, damit er dieser
Pflicht nachkommen kann.

» Grundlage fur den Import von Zertifikaten fur erneuerbare Gase sind die Zertifikate von
anerkannten auslandischen Registern (fir Guarantees of Origin (GO) oder Certificates of
Origin (CoQ)). Diese Art von Zertifikaten werden gegenlber Endverbrauchern eingesetzt
und belegen den Ausschluss von kommerzieller Doppelzahlung.

» Fir Lander ohne solche Register ist es moglich, dass Pronovo einen Herkunftsnachweis
als Ersatznachweis ausstellt. In diesem Fall obliegt es dem Importeur nachzuweisen,
dass die kommerzielle Doppelzdhlung ausgeschlossen ist.

» Die den importierten Zertifikaten zugrunde liegenden Stoffe missen 6kologische Anforde-
rungen erflllen. Als Beleg sind die Zertifizierungssysteme gemass der BFE-Richtlinie
«Zugelassene Zertifizierungssysteme flur auslandische erneuerbare Gaszertifikate» zu


https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/versorgung/stromversorgung/herkunftsnachweise-und-stromkennzeichnung.exturl.html/aHR0cHM6Ly9wdWJkYi5iZmUuYWRtaW4uY2gvZGUvcHVibGljYX/Rpb24vZG93bmxvYWQvMTE5OTA=.html
https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/versorgung/stromversorgung/herkunftsnachweise-und-stromkennzeichnung.exturl.html/aHR0cHM6Ly9wdWJkYi5iZmUuYWRtaW4uY2gvZGUvcHVibGljYX/Rpb24vZG93bmxvYWQvMTE5OTA=.html
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verwenden (siehe Anhang 3). Proof of sustainability (PoS) sind eine Mdglichkeit dafur.
PoS flr erneuerbare Gase sind nicht geeignet, den Ausschluss der kommerziellen Dop-
pelzahlung zu belegen. Die Importeure auslandischer Zertifikate fir erneuerbare Gase
mussen diese Belege ins HKN-System hochladen, wenn sie nicht bereits auf dem Zertifi-
kat flr das erneuerbare Gas enthalten sind.

= Der Import von Zertifikaten ist nur flir erneuerbare Gase moglich, die ins europaische
Gasnetz eingespeist wurden. Diese Information ist in der Regel auf den importierten aus-
l&andischen Zertifikaten vorhanden. Ansonsten muss der Beleg von den Importeuren er-
bracht werden.

6.3.1.

Import Gaszertifikate iber ERGaR

Beim Import von Gaszertifikaten Uber die Schnittstelle von ERGaR sind folgende Punkte zu
berlcksichtigen:

1.

Der Handler (Besitzer des Zertifikats) stellt Gber das Ursprungsregister via ERGaR
eine Anfrage an Pronovo zum Ubertrag eines Zertifikats. Wenn auf dem Zertifikat die
Angabe fehlt, dass der Stoff aus Abfallen und Produktionsrickstanden hergestellt
worden ist, muss gleichzeitig zur ERGaR-Anfrage eine E-Mail an bt@pronovo.ch ge-
schickt werden. Dieses Mail muss ein Zusatzdokument enthalten, welches bestatigt,
dass fUr den angefragten Import das Biogas aus Abfallen und Produktionsrickstan-
den produziert worden ist. Dieses Zusatzdokument kann ein PoS sein, der Nachweis
kann aber auch gemass einem Standard/Gutesiegel erbracht werden, wie sie in der
oben erwahnten Richtlinie beschrieben sind (Green Methane Standard des TUV Sid
oder Naturemade star). Der Betreff des Mails muss folgendermassen strukturiert
sein (damit Pronovo das Mail zuordnen kann): ERGaR-Import JJJJMMDD Im-
portmenge in MWh.

Pronovo pruft die Angaben auf dem Zertifikat sowie (falls notwendig) auf dem Zusatz-
dokument und genehmigt den Import, wenn die Anforderungen erfullt sind.

ERGaR entwertet das auslandische Ursprungszertifikat und versendet die Angaben
zum Zertifikatstbertrag.

4. Pronovo stellt auf Basis der Angaben von ERGaR HKN aus.

Abbildung 23: Prozess Import Gaszertifikate tiber ERGaR

Gemass Aussagen von ERGaR ist mit einer Zeitdauer von ca. 10 Tagen von der Anfrage bis
zur Einbuchung im Schweizer HKN-System zu rechnen.
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6.3.2. Import Gaszertifikate Uber AIB

Teil 1: Allgemeiner Prozess zur Ubernahme internationaler Zertifikate (EECS-Certificates)
Der auslandische Marktakteur sendet die Gas-HKN via AIB-HUB an das Pronovo HKN-BT-
System. Vor dem Import in das BT-System wird vom AIB-HUB geprift, ob es sich um Fuel
Codes gemass dem AIB Fact Sheet 5 handelt. Bei Fuel Codes geméass dem Fact Sheet 5
werden die HKN im BT-System zur Priifung importiert, andernfalls wird die Uberweisung au-
tomatisch vom AIB-Hub abgelehnt. Bei erfolgreicher Prifung des Fuel Codes erhalt der Ak-
teur, der im Pronovo BT-System registriert ist, auf seiner Systemstartseite eine Benachrichti-
gung (Fuel Code Prifung bei AIB HUB validiert), die ihn auffordert, den Import zu Uberprifen.
Sobald er den Transfer bestatigt, werden die HKN auf sein Konto tbertragen. Entspricht die
Lieferung nicht den bestellten HKN und lehnt der Empfanger den Transfer ab, wird der
Transfer Uber den AIB-HUB zuriickgewiesen und die HKN verbleiben auf dem Senderkonto.
Teil 2: Uberpriifung der Einhaltung der dkologischen Anforderungen

1. Phase: Ubergangsregelung fiir den Import aus AlB-Liandern mit Hub-Anbindung

Fur den Zeitraum von November 2025 bis einschliesslich Dezember 2026 gilt folgende Uber-
gangsregelung fur den Import von Herkunftsnachweisen (HKN) aus allen AIB-Mitgliedslan-
dern, die an den AIB-Hub angebunden sind:

«Zulassigkeit von Fuel Codes:
Innerhalb dieses Zeitraums sind Importe mit sémtlichen Fuel Codes zulassig, sofern
nachgewiesen werden kann, dass es sich beim eingesetzten Ausgangsstoff um Ab-
fall- oder Reststoffe handelt.

«Zwei Nachweisvarianten:

1. Fuel Codes gemadss Richtlinie des BFE «Zugelassene Zertifizierungssys-
teme fur auslandische erneuerbare Gaszertifikate» (Anhang 3 Hand-
buch):

Fir Fuel Codes, die im Handbuch (Anhang 3) aufgefiihrt sind, ist kein zusatzli-
cher Nachweis erforderlich.

= Die importierten HKN konnen in diesem Fall sofort verwendet werden.

2. Nicht gelistete Fuel Codes:
Fur Fuel Codes, die nicht im Handbuch gelistet sind, ist ein zusatzlicher
Nachweis erforderlich, der gemass der oben genannten BFE-Richtlinie zulas-
sig ist. Dieser kann beispielsweise Uber ein Proof of Sustainability (PoS),
eine Naturmade-Zertifizierung oder eine vergleichbare Bestatigung erfolgen.
Frist fiir Nachweise:
Der erforderliche zusatzliche Nachweis muss innerhalb von finf (5) Kalen-
dertagen nach dem Import an Pronovo via bt@pronovo.ch Gbermittelt wer-
den.
Konsequenzen bei fehlendem Nachweis:
Erfolgt die Ubermittlung des Nachweises nicht innerhalb der genannten Frist,
ist der/die HKN-Empfanger/in angewiesen, sich mit Pronovo in Verbindung zu
setzen. Vor Erhalt und Prifung des Nachweises durfen keine weiteren Aktio-
nen im System vorgenommen werden.
Diese Regelung dient als temporire Ubergangslosung, um den Importprozess iiber den
AIB-Hub zu vereinfachen und den Importeuren ausreichend Zeit zur Vorbereitung auf die
zweite Phase zu gewahren. Aufgrund des erhdhten Aufwands auf allen Seiten ist diese Re-
gelung zeitlich begrenzt und kann nicht Gilber Dezember 2026 hinaus verlangert werden.


https://www.aib-net.org/sites/default/files/assets/eecs/facts-sheets/AIB-2024-EECSFS-05%20EECS%20Rules%20Fact%20Sheet%2005%20-%20Types%20of%20Energy%20Inputs%20and%20Technologies%20-%20Release%207.9.pdf
mailto:bt@pronovo.ch
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2. Phase: Definitiver Importprozess ab Januar 2027
Ab dem 1. Januar 2027 gelten folgende Vorgaben:

Es sind ausschliesslich jene Fuel Codes zulassig, die im Handbuch (BFE-Richtlinie im
Anhang 3) explizit aufgefihrt sind.

eDie Importeure missen sicherstellen, dass die Betreiber/innen der Produktionsanlagen
einen entsprechenden Fuel Code im jeweiligen ausléndischen Register erhalten. Der
Import von HKN, die keinen entsprechenden Fuel Code aufweisen, wird technisch
verhindert.

ePronovo fuhrt in dieser finalen Phase keine zusatzlichen Priifungen mehr durch. Die
Importe/Transfers werden automatisch innerhalb weniger Minuten im System verar-
beitet.
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7. Handel und Weitergabe von Herkunftsnachweisen

HKN kénnen beliebig oft liberweisen (weitergegeben) werden. Uber das Auswahimen( auf
der linken Bildschirmseite auf der Maske «Herkunftsnachweise» kann ein Blindel von HKN
ausgewahlt werden (siehe nachfolgende Abbildung).

Abbildung 24: Uberweisung von HKN

Nach Anklicken des Feldes «HKN UBERWEISEN» erscheint die Detailmaske. Es kann das
gesamte Bundel an HKN oder nur ein Teil davon Uberwiesen werden — die entsprechende
Eingabe erfolgt Uber die Menge. Der Empfanger der HKN kann aus der Liste der Begtinstig-
ten ausgewahlt werden. Die Liste der Begunstigten enthalt alle Akteure mit dem gleichen
Energietrager-Typ, an die eine Uberweisung méglich ist.

Falls ein Wunsch-Begunstigter noch nicht im Schweizer HKN-System registriert ist, muss der
neue Systemteilnehmer Gber das Registrierungsformular auf der Webseite von Pronovo ge-
meldet werden.

Abbildung 25: Uberweisung von HKN (Detailmaske)



https://pronovo.ch/download/registrierungsformular-fuer-neukunden-hkn-bt/?wpdmdl=16616
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Mit der Annahmefrist (letztes Feld auf der Maske «HKN Uberweisen») wird festgelegt, bis
zum welchem Datum und welcher Uhrzeit der Empfanger der Gberwiesenen HKN Zeit hat,
die Uberweisung anzunehmen oder abzulehnen. Werden die HKN nicht in der gegebenen
Zeit angenommen, fallen sie zuriick an den Absender. Standartmassig fallen nicht angenom-
mene HKN nach 20 Tagen zurtick an den Sender.

Es ist moglich, ein Bindel von HKN aufzuteilen und an sich selbst zu tberweisen. Dazu wird
eine Teilmenge des Biindels bei der Menge angegeben und als Empfanger wird die eigene
Organisation ausgewahlt.

7.1. Automatisierte Uberweisungen

Es ist moglich, HKN, die aufgrund einer Importmeldung oder einer Energiedatenmeldung ge-
neriert werden, zum Teil oder ganzlich automatisch an eine andere Organisation zu tberwei-
sen. Die dazu notwendigen Voreinstellungen kdnne auf der Maske «Lizenz» der Anlageein-
stellungen eingegeben werden.

Abbildung 26: HKN-Ausstellungsempfanger festlegen
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8. Instrumente und Instrumentenzuweisung
8.1. Definition Instrumente

Im Kontext des HKN-Systems fur Brenn- und Treibstoffe ist unter einem Instrument eine
meist behordliche energie- oder klimapolitische Massnahme zu verstehen, bei welcher im
HKN-System erfasste Brenn- oder Treibstoffe eine Rolle spielen.

8.2.Instrumentenzuweisung

HKN oder Blindel von HKN kénnen einem Instrument zugewiesen werden. Konzeptionell ent-
spricht dies einem Stempel; der HKN wird mit den Instrumenten gestempelt. Mit der Zuwei-
sung eines Instruments zu einem HKN wird die Frage beantwortet, woflr der dkologische
Mehrwert dieser HKN geltend gemacht werden soll.

In vielen, wenn auch nicht in allen Fallen folgt auf die Transaktion der Instrumentenzuwei-
sung direkt die Transaktion Entwertung.

Abbildung 27: Auswahl Herkunftsnachweise fiir Instrumentenzuweisung
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Abbildung 28: Maske Instrumentenzuweisung

Abbildung 29: Instrument auf dem Herkunftsnachweis

Die HKN konnen innert 18 Monaten nach ihrer Ausstellung einem Instrument zugewiesen
werden. Die Zuweisung muss ausserdem spatestens vor dem Moment erfolgen, an welchem
die zugewiesenen HKN als Belege z.B. in einem Monitoringbericht gegeniber einem Instru-
ment verwendet werden. Eine Zuweisung ist fix und kann nur in Ausnahmefallen, z.B. bei
Fehlern, von Pronovo riickgdngig gemacht werden.
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8.3.Ubersicht verfiigbare Instrumente
HKN kénnen den folgenden Instrumenten zugewiesen werden:

Bericht Po. 22.3971 Schaffnerinstrument Eigner Bemerkungen

Kompensationspflicht BAFU Direkte Entwertung nach
der Instrumentenzuwei-
sung

Kompensationspflicht — Programm Biotreibstoffe BAFU Direkte Entwertung nach
Schweiz der Instrumentenzuwei-
sung

CO2-Emissionsvorschriften fir Neufahrzeuge BFE Direkte Entwertung nach
der Instrumentenzuwei-
sung

Verminderungsverpflichtung BAFU Direkte Entwertung nach
der Instrumentenzuwei-
sung

Zielvereinbarung ohne Verminderungsverpflichtung BFE Direkte Entwertung nach
der Instrumentenzuwei-
sung

EHS Anlagen BAFU Direkte Entwertung nach
der Instrumentenzuwei-
sung

SAF Beimischpflicht BAZL Direkte Entwertung nach
der Instrumentenzuwei-
sung

EHS Luftfahrt BAFU Darf mit Instrumentenzu-
weisung zum Instrument
«SAF Beimischpflicht»
kombiniert werden.

CORSIA BAZL Darf mit Instrumentenzu-
weisung zum Instrument
«SAF Beimischpflicht»
kombiniert werden.

Kantonale Vorschriften beim Warmeerzeugerersatz Kantone | Direkte Entwertung nach
der Instrumentenzuwei-
sung

Anrechnung von leitungsgebundenem auslandi- BAFU
schem erneuerbarem Gas durch ITMO: Instrumente

«ITMO», «EHS Anlagen ITMO» und «Verminde-
rungsverpflichtung ITMO»

Bei den meisten Instrumenten folgt auf den Prozess der Instrumentenzuweisung direkt die
Entwertung (Ausnahmen sind die Instrumente EHS Luftfahrt und CORSIA, siehe Abschnitte
8.11 und 8.12, sowie die Instrumente «EHS Anlagen ITMO» und «Verminderungsverpflich-
tung ITMO», siehe Abschnitt 8.14.2). Deswegen finden sich in den nachfolgenden Detailbe-
schreibungen zu den Instrumenten in diesen Fallen auch Beispiele der Entwertungsmasken.
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8.4. Kompensationspflicht

Kurzbeschreibung des Instruments: Importeure fossiler Treibstoffe missen einen bestimmten
Anteil der verkehrsbedingten Emissionen kompensieren. Eine Mdglichkeit dafir ist der Ein-
satz von erneuerbaren Brenn- oder Treibstoffen. Im Monitoringbericht ans BAFU muss ein
Kompensationsprojekt nachweisen, welche Mengen an erneuerbaren Treibstoffen oder er-
neuerbaren Brennstoffen eingesetzt wurden.

Die nachfolgenden zwei Abbildungen illustrierten die Prozesse Instrumentenzuweisung und
Entwertung.

Abbildung 30: Instrumentenzuweisung: Kompensationspflicht

Abbildung 31: Entwertung: Kompensationspflicht
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8.5. Kompensationspflicht — Programm Biotreibstoffe Schweiz

Kurzbeschreibung des Instruments: Importeure fossiler Treibstoffe missen gemass CO2-Ge-
setz einen bestimmten Anteil der CO2-Emissionen, die bei der energetischen Nutzung der
Treibstoffe entstehen, kompensieren. Eine Mdglichkeit daflr ist der Einsatz von erneuerba-
ren Treibstoffen im Kompensationsprogramm 0063 Programm Biotreibstoffe Schweiz. Im Mo-
nitoringbericht ans BAFU muss dazu nachgewiesen werden, welche Mengen an erneuerba-
ren Treibstoffen diesem Kompensationsprogramm anrechenbar sind. Dazu missen die Her-
kunftsnachweise dem Instrument Kompensationspflicht - 0063 Programm Biotreibstoffe
Schweiz zugewiesen und danach entwertet werden.

Die nachfolgenden Abbildungen illustrieren die Prozesse Instrumentenzuweisung und Ent-
wertung fur den Fall, bei dem das Instrument dem Treibstoffkompensationsprogramm
von Biofuels zugewiesen wird.

Abbildung 32: Instrumentenzuweisung: Kompensationspflicht - Programm Biotreibstoffe Schweiz

Abbildung 33: Entwertung: Kompensationspflicht — Programm Biotreibstoffe Schweiz
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8.6.CO2-Emissionsvorschriften fiir Neufahrzeuge

Kurzbeschreibung des Instruments: Die spezifischen CO,-Emissionen von Neufahrzeugen in
Gramm pro Kilometer missen im Durchschnitt eine gesetzlich festgelegte Zielvorgabe ein-
halten. Importeure und Hersteller von Fahrzeugen kénnen beantragen, dass die CO2-Vermin-
derung, die durch die Verwendung erneuerbarer synthetischer Treibstoffe erzielt wird, bei der
Berechnung der CO»-Emissionen ihrer Neuwagenflotte beriicksichtigt wird. Als Nachweis die-
nen HKN fur erneuerbare synthetische Treibstoffe, die diesem Instrument zugewiesen wor-
den sind.

Abbildung 34: Instrumentenzuweisung: CO2-Emissionsvorschrifen fiir Neufahrzeuge

Abbildung 35: Entwertung: CO2-Emissionsvorschrifen fiir Neufahrzeuge
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8.7.Verminderungsverpflichtung (Zweck CO2)

Kurzbeschreibung des Instruments: Unternehmen mit Verminderungsverpflichtung missen

Massnahmen zur Emissionsreduktion umsetzen. Eine mogliche Massnahme ist der Einsatz
von erneuerbaren Brennstoffen. Als Verwendungszweck muss die Unternehmens Nr. BAFU
(Verfugungsnummer) erfasst werden. Wenn dies zum Zeitpunkt der Instrumentenzuweisung
noch nicht bekannt ist, muss das Feld mit dem Vermerk (n/a) oder der bisherigen Unterneh-
mens Nr. BAFU erganzt werden.

Abbildung 36: Instrumentenzuweisung: Verminderungsverpflichtung

Abbildung 37: Entwertung: Verminderungsverpflichtung
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8.8.Zielvereinbarung ohne Verminderungsverpflichtung

Kurzbeschreibung des Instruments: Ein zentrales Instrument zur Steigerung der Energieeffi-
zenz und Senkung der CO2-Emissionen sind Zielvereinbarungen- auch ohne Verminde-
rungsverpflichtung siehe Kapitel 8.7). Zielvereinbarungen welche zwischen dem Bund oder
den Kantonen und den Unternehmen getroffen werden (Art. 46 EnG Abs. 1). Eine mogliche
Massnahme ist der Einsatz von erneuerbaren Brenn- und Treibstoffen.

Abbildung 38 Instrumentenzuweisung Zielvereinbarung ohne Verminderungsverpflichtung

Abbildung 39 Entwertung Zielvereinbarung ohne Verminderungsverpflichtung

Zielvereinbarungen ohne Verminderungsverplichtung kénnen als Voraussetzung fur die
Ruickerstattung des Netzzuschlages (Art. 39ff. EnG) > Zweck «RNZ», fur die Kantonen zur
Erfullung des Grossverbrauchermodells (Art. 46 EnG Abs. 3) > «Zweck GVM» erstellt wer-
den. Zudem konnen die Zielvereinbarungen nach wie vor als freiwillige Massnahme > Zweck
«FRM» zur Steigerung der Energieeffizienz in Unternehmen eingesetzt werden.

Als Verwendungszweck muss die ZV-Nummer (20XX-XXXXX-XXX) erfasst werden. Beinhal-
tet eine Zielvereinbarung den Zweck ,CO2" sind die Vorgaben gemass Kapitel 8.7. zu be-
rucksichtigen.
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8.9.EHS Anlagen

Kurzbeschreibung des Instruments: Unternehmen im EHS missen im Umfang ihrer Emissio-
nen Emissionsrechte abgeben. Sie kdnnen ihre Emissionen durch den Einsatz von erneuer-
baren Brennstoffen senken. Als Verwendungszweck muss die Unternehmens Nr. BAFU (Ver-
fugungsnummer) erfasst werden.

Abbildung 40: Instrumentenzuweisung: EHS Anlagen

Abbildung 41: Entwertung EHS Anlagen
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8.10. SAF Beimischpflicht

Kurzbeschreibung des Instruments: Die Pflicht nach Artikel 28f des CO»-Gesetzes zur Bereit-
stellung und zur Beimischung von emissionsarmen, erneuerbaren und erneuerbaren synthe-
tischen Flugtreibstoffen gilt an den Landesflughafen Genf und Ziirich*. Verpflichtet sind die
Flugtreibstoffanbieter.5. Als Nachweis flr die Erfiillung der Beimischpflicht nach Artikel 28f
des CO2-Gesetzes durch die Nutzung emissionsarmer, erneuerbarer und erneuerbarer syn-
thetischer Flugtreibstoffe, die in der Schweiz in Verkehr gebracht wurden, ist ein gultiger Her-
kunftsnachweis einzusetzen.

Hinweis: Nach der Zuweisung zum Instrument «SAF Beimischpflicht» muss der HKN entwer-
tet werden. Der HKN kann zusatzlich dem Instrument «EHS Luftfahrt» oder nach dem Instru-
ment «CORSIA» zugewiesen werden. Dieser Schritt kann auch nach der Entwertung erfol-
gen, er, muss aber innerhalb von 18 Monaten ab Ausstellung des HKN vorgenommen wer-
den.

Abbildung 42 Instrumentenzuweisung SAF Beimischpflicht

4 Die SAF Beimischpflicht nach Art. 4 RefuelEU Aviation gilt auch am EuroAirport Basel. Die Uberwa-
chung Beimischpflicht obliegt auch fir den nach schweizerischem (Steuer-)Recht gelieferten Flugtreib-
stoff den franzésischen Behérden. Diese Mengen werden nicht Uber das HKN-System BT von Pro-
novo erfasst.

5 Die SAF Beimischpflicht gilt auch am EuroAirport Basel. Die Uberwachung obliegt auch fiir schweize-
risch versteuerten Flugtreibstoff den franzdsischen Behérden. Diese Mengen werden nicht Uber das
HKN-System BT von Pronovo erfasst.



p rO n OVO Seite 54/77

Abbildung 43 Entwertung SAF Beimischpflicht
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8.11. EHS Luftfahrt

Kurzbeschreibung des Instruments: Betreiber von Luftfahrzeugen missen im Umfang ihrer
Emissionen Emissionsrechte erwerben und abgeben. Sie kénnen ihre Emissionen durch den
Einsatz von erneuerbaren oder emissionsarmen Flugtreibstoffen (SAF) senken.

Hinweis: Typischerweise weist der Anbieter von SAF die SAF-HKN dem Instrument «SAF
Beimischpflicht» zu. In diesem Fall muss er den HKN entwerten. Der SAF-HKN muss nach
der Zuweisung zum Instrument «kEHS Luftfahrt» nur entwertet werden, wenn er nicht an das
Instrument «SAF Beimischpflicht» angerechnet wird.

Abbildung 44: Instrumentenzuweisung EHS Luftfahrt
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8.12. CORSIA

Kurzbeschreibung des Instruments: CORSIA verpflichtet die Fluggesellschaften ab dem
01.01.2021, ihre auf internationalen Fligen entstandenen CO2-Emission ausgleichen, die
Uber 85% des Emissionsniveaus von 2019 liegen. Der Einsatz von erneuerbaren oder emis-
sionsarmen Flugtreibstoffen reduziert die Emissionsmenge, welche kompensiert werden
muss.

Hinweis: Typischerweise weist der Anbieter von SAF die SAF-HKN dem Instrument «SAF
Beimischpflicht» zu. In diesem Fall muss er den HKN entwerten. Der SAF-HKN muss nach
der Zuweisung zum Instrument «kEHS Luftfahrt» nur entwertet werden, wenn er nicht an das
Instrument «SAF Beimischpflicht» angerechnet wird.

Abbildung 45: Instrumentenzuweisung CORSIA
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8.13. Kantonale Vorschriften beim Warmeerzeugerersatz

Kurzbeschreibung des Instruments: Einige Kantone fordern beim Warmeerzeugerersatz,
dass ein bestimmter Anteil an erneuerbarem Brennstoff verwendet wird. Ausserdem kénnen
Uber das Instrument «kantonale Vorschriften beim Warmeerzeugersatz» auch andere kanto-
nale Vorschriften abgewickelt werden, fur die aktuell formell noch kein eigenes Instrument
zur Verfligung steht. (z.B. Grossverbraucher mit Kantonaler Zielvereinbarung).

Hinweis: Verkaufe auf dem freiwilligen Markt von HKN fur erneuerbaren Brennstoffen sind
nicht dem Instrument «kantonale Vorschriften beim Warmeerzeugersatz» zuzuweisen.

Abbildung 46: Instrumentenzuweisung: Kantonale Vorschriften beim Warmeerzeugerersatz

Abbildung 47: Entwertung: Kantonale Vorschriften beim Warmeerzeugerersatz
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8.13.1. Kanton Zirich: Warmeerzeugerersatz §11a EnerG ZH

Energieversorger, die gemass Vorgaben des Kantons Zirich HKN als Beleg einsetzten wol-
len, geben bitte Verwendungszwecke «Kt. ZH Warmeerzeugerersatz §11a EnerG ZH» an.

Um was geht es: Gemass §11a Energiegesetz ZH (EnerG) ist zur Erfullung der Anforderun-
gen beim Warmeerzeugerersatz (gem. §11 Abs. 2—4 EnerG und §47h bis
47m BBV |) die Verwendung von Zertifikaten fur erneuerbare gasférmige
oder flissige sowie mit erneuerbaren Energien synthetisch hergestellte
Brennstoffe zulassig, sofern diese im Schweizerischen Treibhausgasin-
ventar angerechnet werden.

Was ist anrechenbar: Die Wirkung muss im Schweizerischen Treibhausgasinventar ange-
rechnet werden, z.B. in der Schweiz hergestellte Brennstoffe.

Informationen und wei- | Vorschriften Heizungsersatz: zh.ch/en-he
terfUhrende Unterla- Vollzugsordner Energie: zh.ch/en-vo (Abschnitt 4.3)

gen: Weiterfiihrende Unterlagen konnen beim Amt fiir Abfall, Wasser,
Energie und Luft des Kantons Ziirich verlangt werden (energievoll-
zug@bd.zh.ch

Kontakt AWEL, Abteilung Energie, Stampfenbachstrasse 12, 8090 Ziirich
E-Mail: energievollzug@bd.zh.ch

8.13.2. Kanton Ziirich: Grossverbraucher zu §13a EnerG ZH

Energieversorger, die im Auftrag ihrer Kunden (Grossverbraucher) fur die Erflllung der kan-
tonalen Zielvereinbarung (KZV) gemass Vorgaben des Kantons Zirich HKN als Beleg einset-
zen wollen, geben bitte als Verwendungszwecke «Kt. ZH Grossverbraucher zu §13a EnerG
ZH» an.

Davon abzugrenzen sind Universalzielvereinbarungen (UZV), welche gleichzeitig fir die Er-
flllung des kantonalen und eidgendssischen Energiegesetzes sowie des eidgendssischen
CO2-Gesetzes gelten. HKN fir diese Zwecke sind dem Instrument «Verminderungsverpflich-
tung» zuzuweisen.

Um was geht es: Grossverbraucher gemass §13a Energiegesetz ZH (EnerG) mit einer gllti-
gen kantonalen Zielvereinbarung (KZV) und jahrlicher Reportingpflicht.

Was ist anrechenbar: Zertifikate fuir erneuerbare gasférmige oder fliissige sowie mit erneu-
erbaren Energien synthetisch hergestellte Brennstoffe. Die Wirkung
muss im Schweizerischen Treibhausgasinventar angerechnet wer-
den, z.B. in der Schweiz hergestellte Brennstoffe.

Links / Infos: zh.ch/grossverbraucher

Kontakt AWEL, Abteilung Energie, Stampfenbachstrasse 12, 8090 Ziirich
E-Mail: energievollzug@bd.zh.ch


http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=730.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.21
http://www.zh.ch/en-he
http://www.zh.ch/en-vo
mailto:energievollzug@bd.zh.ch
http://www.zh.ch/grossverbraucher
http://www.zh.ch/grossverbraucher
mailto:energievollzug@bd.zh.ch
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8.13.3. Kanton Luzern: Warmeerzeugerersatz §13 KEnG

Energieversorger, die gemass Vorgaben des Kantons Luzern HKN beim Warmeerzeugerer-
satz als Beleg einsetzen wollen, geben bitte Verwendungszwecke «LUZERN — Warmeerzeu-
gerersatz: Kantonales Energiegesetz» an.

Um was geht es:

Gemass §13 Abs. 2d. des Kantonalen Energiegesetzes (KEnG) ist der
Ersatz eines Warmeerzeugers zulassig, wenn die Bauherrschaft beim
Einsatz von leitungsgebundenem Gas nachweist, dass sie Uber die ge-
samte Lebensdauer des Warmeerzeugers mindestens 20 Prozent Bio-
gas einsetzt.

Was ist anrechenbar:

Informationen und wei-

terfihrende Unterlagen:

Kontakt

Biogas, das in Anlagen im Kanton Luzern oder in angrenzenden
Kantonen erzeugt und von diesen ins Gasnetz eingespeist wird.

Vorschriften: energiegesetz.lu.ch
Vollzugshilfe: Hinweise Vollzugspraxis (Abschnitt 11.5)

Kanton Luzern, Umwelt und Energie (uwe)
Libellenrain 15, Postfach 3439, 6002 Luzern
E-Mail: energievollzug@Ilu.ch

8.13.4. Kanton Luzern: Grossverbraucher §19 KEnG

Energieversorger, die gemass Vorgaben des Kantons Luzern HKN als Beleg beim Monitoring
von Grossverbraucher einsetzen wollen, geben bitte Verwendungszwecke «LUZERN —
Grossverbraucher: Kantonales Energiegesetz» an.

Um was geht es:

Gemass §19 des Kantonalen Energiegesetzes (KEnG) kdnnen Gross-
verbraucher zu Effizienzmassnahmen verpflichtet werden. In Ausnahme-
fallen wird der Einsatz von erneuerbaren gasformigen oder flissigen so-
wie mit erneuerbaren Energien synthetisch hergestellten Brennstoffen
vorgeschrieben.

Was ist anrechenbar:

Links / Infos:
Kontakt

Die Wirkung muss im Schweizerischen Treibhausgasinventar ange-
rechnet werden, z.B. in der Schweiz hergestellte Brennstoffe.

Vorschriften: grossverbraucher.lu.ch

Kanton Luzern, Umwelt und Energie (uwe)
Libellenrain 15, Postfach 3439, 6002 Luzern
E-Mail: energievollzug@lu.ch


http://www.energiegesetz.lu.ch/
https://uwe.lu.ch/-/media/UWE/Dokumente/Themen/Energie/Energiegesetz_EnG/Luzerner_Hinweise_Vollzugspraxis_KEnG.pdf?rev=c84e32a7de8842e1b9e9230f46249ec6
mailto:energievollzug@lu.ch
http://www.grossverbraucher.lu.ch/
mailto:energievollzug@lu.ch
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8.13.5. Kanton Luzern: Ausnahme KEnG

Energieversorger, die gemass Vorgaben des Kantons Luzern HKN bei Ausnahmen als Beleg
einsetzen wollen, geben bitte Verwendungszwecke «LUZERN — Ausnahme: Kantonales

Energiegesetz» an.

Um was geht es:

In Ausnahmefallen wird der Einsatz von erneuerbaren gasformigen oder
flussigen sowie mit erneuerbaren Energien synthetisch hergestellten
Brennstoffen bewilligt oder vorgeschrieben.

Was ist anrechenbar:

Links / Infos:
Kontakt

Die Wirkung muss im Schweizerischen Treibhausgasinventar ange-
rechnet werden, z.B. in der Schweiz hergestellte Brennstoffe

Vorschriften: energiegesetz.lu.ch

Kanton Luzern, Umwelt und Energie (uwe)
Libellenrain 15, Postfach 3439, 6002 Luzern
E-Mail: energievollzug@lu.ch

8.13.6. Kanton Aargau Warmeerzeugerersatz §7a EnergieG

Gebaudeeigentimer oder Energieversorger, die gemass Vorgaben des Kantons Aargau
HKN als Beleg einsetzen wollen, geben bitte Verwendungszwecke «Kt. AG Warmeerzeuger-
ersatz §7a EnergieG» an.

Um was geht es:

Gemass §7a Abs. 4 Energiegesetz (EnergieG) ist zur Erfullung der Anfor-
derungen beim Warmeerzeugerersatz (gem. §7a Abs. 2 EnergieG und
§22a Abs. 2 EnergieV) die Verwendung von Zertifikaten fir erneuerbare
gasformige oder flissige sowie mit erneuerbaren Energien synthetisch
hergestellte Brennstoffe zulassig, sofern diese im Schweizerischen Treib-
hausgasinventar angerechnet werden.

Was ist anrechenbar:

Informationen und wei-
terfihrende Unterla-
gen:

Kontakt

Die Wirkung muss im Schweizerischen Treibhausgasinventar angerechnet
werden, z.B. in der Schweiz hergestellte Brennstoffe.

Vorschriften Heizungsersatz: ag.ch/energiegesetz

WeiterflUhrende Unterlagen kénnen bei der Abteilung Energie des Kantons
Aargau verlangt werden (energieberatung@ag.ch)

BVU, Abteilung Energie, Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau
E-Mail: energieberatung@ag.ch


http://www.energiegesetz.lu.ch/
mailto:energievollzug@lu.ch
https://pronovoag.sharepoint.com/sites/AustauschHKNBrenn-undTreibstoffe-AustauschKernteamBT/Freigegebene%20Dokumente/Austausch%20Kernteam%20BT/03_Betrieb_HKN-System_BT/00_Handbücher_Anleitungen/ag.ch/energiegesetz
https://pronovoag.sharepoint.com/sites/AustauschHKNBrenn-undTreibstoffe-AustauschKernteamBT/Freigegebene%20Dokumente/Austausch%20Kernteam%20BT/03_Betrieb_HKN-System_BT/00_Handbücher_Anleitungen/energieberatung@ag.ch
https://pronovoag.sharepoint.com/sites/AustauschHKNBrenn-undTreibstoffe-AustauschKernteamBT/Freigegebene%20Dokumente/Austausch%20Kernteam%20BT/03_Betrieb_HKN-System_BT/00_Handbücher_Anleitungen/energieberatung@ag.ch

ONOVO

Seite 61/77

8.13.7. Kanton St.Gallen: Warmeerzeugerersatz Art. 12e EnG

Gebaudeeigentimer und -eigentiimerinnen oder Energieversorger, die gemass Vorgaben
des Kantons St.Gallen HKN beim Warmeerzeugerersatz als Beleg einsetzen wollen, geben
bitte Verwendungszweck «Kt. SG Warmeerzeugerersatz Art. 12e EnG» an.

Um was geht es:

Gemass Art. 12e Bst. C des kantonalen Energiegesetzes (EnG) und Art.
9b der kantonalen Energieverordnung (EnV) ist der Ersatz eines Warme-
erzeugers in bestehenden Bauten mit Wohnnutzung zulassig, wenn
nachgewiesen wird, dass der Warmeerzeuger wahrend 20 Jahren zu
wenigstens 20 Prozent des massgeblichen Energiebedarfs mit einem er-
neuerbaren Brennstoff betrieben wird.

Stattdessen kann eine Erklarung des Energielieferanten eingereicht wer-
den, wonach dieser die Lieferung von 20 Prozent erneuerbarem Gas
oder Ol wahrend der gesamten Betriebsdauer gewahrleistet.

Was ist anrechenbar:

Links / Infos:

Kontakt

Die Wirkung muss im Schweizerischen Treibhausgasinventar ange-
rechnet werden, z.B. in der Schweiz hergestellte Brennstoffe.

Vorschriften Heizungsersatz: https://www.sg.ch/umwelt-natur/ener-
gie/Energiegesetz.html

Energieagentur St.Gallen, Kornhausstrasse 25, 9000 St.Gallen

Email: info@energieagentur-sg.ch

8.13.8. Kanton Zug: Warmeerzeugerersatz §4c EnG-ZG

Energieversorger, die gemass Vorgaben des Kantons Zug HKN beim Warmeerzeugerer-
satz als Beleg einsetzten wollen, geben bitte Verwendungszweck «Kanton Zug - Warme-
erzeugerersatz: Kantonales Energiegesetz» an.

Um was geht es:

Was ist anrechenbar:

Informationen und
weiterflhrende
Unterlagen:

Kontakt

Gemass §7 Abs. 4. der Verordnung zum Energiegesetz (V EnG-ZG)
ist der Ersatz eines Warmeerzeugers zulassig, wenn die Bauherrschaft
beim Einsatz von leitungsgebundenem Gas nachweist, dass sie Uber
die ge-samte Lebensdauer des Warmeerzeugers mindestens 40 Pro-
zent Biogas einsetzt.

Biogas, das in Anlagen in der Schweiz erzeugt und von diesen ins
Gas-netz eingespeist wird.

Vorschriften: Energiegesetz ZG Verordnung zum Energiegesetz ZG
Vollzugshilfe: Kantonale Vollzugshilfe (Kap. 4.2)

Kanton Zug, Amt fir Umwelt Aab-
achstrasse 5, Postfach, 6301 Zug
E-Mail: info.afu@zg.ch


https://www.sg.ch/umwelt-natur/energie/Energiegesetz.html
https://www.sg.ch/umwelt-natur/energie/Energiegesetz.html
mailto:info@energieagentur-sg.ch
https://bgs.zg.ch/app/de/texts_of_law/740.1
https://bgs.zg.ch/app/de/texts_of_law/740.11
https://zg.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/gebaeude-und-energie/energievorschriften-vollzug#zgVollzugshilfe
mailto:info.afu@zg.ch
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8.14. Anrechnung von leitungsgebundenem auslandischem
erneuerbarem Gas durch ITMO

Kurzbeschreibung des Instruments: Betreiber von Anlagen im Schweizer Emissionshandels-
system oder mit Verminderungsverpflichtung kénnen sich leitungsgebundenes auslandisches
erneuerbares Gas anrechnen lassen. Voraussetzung daflr ist insbesondere ein Transfer von
Emissionsverminderungen des Produktionslands an die Schweiz (sogenannte «Internatio-
nally Transferred Mitigation Outcomes», kurz ITMO). Dafur ist ein Abkommen mit dem Part-
nerstaat und ein autorisiertes Projekt notwendig.

Die Voraussetzungen und der Prozess sind in Art. 15 Abs. 3 bzw. Art. 31 Abs. 5 CO2-Gesetz
sowie Art. 92¢ bis 92f CO,-Verordnung geregelt und in der Prasentation des BAFU-Webinars
vom 22. Mai 2025 gesamthaft beschrieben. Die Beschreibung im vorliegenden Handbuch be-
schrankt sich auf die Abwicklung des Prozesses im HKN-System. Das betrifft zwei Prozes-
schritte: 1) HKN mit ITMO hinterlegen 2) mit ITMO hinterlegte HKN an Instrumente EHS oder
Verminderungsverpflichtung anrechnen.

8.14.1. HKN mit ITMO hinterlegen

Ziel dieses Prozesschrittes ist sind Herkunftsnachweise, die mit Transfers von Emissionsver-
minderungen des Produktionslandes an die Schweiz (ITMO) hinterlegt sind. Dieser Prozess-
schritt entspricht Schritt 3 «Ausstellung von Bescheinigungen» der BAFU-Prasentation. Er
beinhaltet das Gesuch an das BAFU, internationale Bescheinigungen auszustellen.

1. HKN importieren
Die HKN aus Anlagen gemass Projektautorisierung werden wie in Abschnitt 6.3 be-
schrieben ins Schweizer HKN-System tbertragen.

2. HKN zuweisen
Fir die Menge an leitungsgebundenem auslandischem erneuerbarem Gas, fur die ein
Gesuchsteller beim BAFU internationale Bescheinigungen beantragen méchte, weist
er HKN dem Instrument «ITMO» zu. Die Maske fiur die Instrumentenzuweisung ist da-
bei wie nachfolgend auszufillen. Insbesondere ist als Name des Begtnstigten
«BAFU» einzutragen. Der Gesuchsteller muss bei der Instrumentenzuweisung aus-
serdem die PoS flr die betreffende Menge an erneuerbarem Gas plus allfallige wei-
tere mit dem BAFU vereinbarte Dokumente hochladen.


https://www.bafu.admin.ch/de/webinar-anrechnung-von-leitungsgebundenem-auslaendischem-erneuerbarem-gas
https://www.bafu.admin.ch/de/webinar-anrechnung-von-leitungsgebundenem-auslaendischem-erneuerbarem-gas
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Abbildung 48 Instrumentenzuweisung ITMO

Mit der Instrumentenzuweisung sind die HKN fiir die Ausstellung von internationalen
Bescheinigungen beim BAFU vorgemerkt. Die Instrumentenzuweisung gilt zudem als
Gesuch fur den Stillstand der 18-monatigen Frist gemass Art. 2 Abs. 4 VHBT. Das
BAFU muss die Instrumentenzuweisung prufen und freigeben. Das tut es, nachdem
das formelle Gesuch daflir beim BAFU eingegangen ist (siehe 4.)

Dafir pruft das BAFU die Unterlagen. Nach positiver Prifung stellt es in Koordination
mit dem Partnerstaat die internationalen Bescheinigungen aus. Danach gibt es die In-
strumentenzuweisung frei und das Instrument «ITMO» erscheint auf dem HKN.

Das BAFU prift daraufhin die Unterlagen, nachdem das formelle Gesuch dafir beim
BAFU eingegangen ist (siehe 4.). Kann das BAFU nach erfolgter Prufung und Aus-
stellung der Bescheinigungen die Instrumentenzuweisung freigeben, beginnt die rest-
liche Gultigkeit der HKN zu laufen und es erscheint das Instrument «ITMO» auf den
HKN. Das bedeutet, dass fir die mit HKN belegte Menge an leitungsgebundenem
auslandischem erneuerbarem Gas ein Transfer von Emissionsverminderungen des
Produktionslands an die Schweiz stattgefunden hat. Somit sind die betreffenden HKN
an die Instrumente EHS und Verminderungsverpflichtung innerhalb der verbleibenden
HKN-Gultigkeitsdauer anrechenbar.

3. HKN entwerten
Unmittelbar nach der Instrumentenzuweisung entwertet der Gesuchsteller die glei-
chen HKN wie bei der Instrumentenzuweisung. Die Maske fir die HKN-Entwertung ist
dabei wie nachfolgend auszufullen. Insbesondere ist als Name des Begunstigten
«BAFU» einzutragen.
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Abbildung 49 Entwertung ITMO

4. Formelles Gesuch an BAFU stellen
Der Gesuchssteller beantragt beim BAFU die Ausstellung von internationalen Be-
scheinigungen und verweist dabei auf die HKN, die er dem Instrument ITMO zuge-
wiesen und entwertet hat.
Das BAFU pruft daraufhin die Unterlagen. Nach positiver Prifung stellt es in Koordi-
nation mit dem Partnerstaat die internationalen Bescheinigungen aus. Danach gibt es
die Instrumentenzuweisung frei. Damit erscheint das Instrument «ITMO» auf den
HKN. Das bedeutet, dass fiir die mit HKN belegte Menge an leitungsgebundenem
auslandischem erneuerbarem Gas ein Transfer von Emissionsverminderungen des
Produktionslands an die Schweiz stattgefunden hat und das BAFU dafir internatio-
nale Bescheinigungen ausgestellt hat. Somit sind die betreffenden HKN an die Instru-
mente EHS und Verminderungsverpflichtung anrechenbar. Mit der Freigabe der In-
strumentenzuweisung beginnt die restliche Gultigkeit der HKN zu laufen.

8.14.2. HKN an EHS oder Verminderungsverpflichtung anrechnen

Ziel dieses Prozessschritts ist die Anrechnung der mit ITMO hinterlegten HKN an die Instru-
mente EHS oder Verminderungsverpflichtung. Dieser Prozessschritt entspricht Schritt 5 «An-
rechnung durch Anlagenbetreiber» der BAFU-Prasentation.

Damit sich Betreiber von Anlagen im Schweizer Emissionshandelssystem oder mit Vermin-
derungsverpflichtung das leitungsgebundene auslandische erneuerbare Gas anrechnen kdén-
nen, missen die gemass Abschnitt 8.14.1 mit ITMO hinterlegten HKN dem Instrument «<EHS
Anlagen ITMO» bzw. dem Instrument «Verminderungsverpflichtung ITMO» zugewiesen wer-
den. Die Maske fir die Instrumentenzuweisung ist dabei wie folgt auszufiillen.



Pronovo

Abbildung 50 Instrumentenzuweisung Verminderungsverpflichtung ITMO

Abbildung 51 Instrumentenzuweisung EHS Anlagen ITMO
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9. Entwertung

Am Ende des Lebenszyklus wird der HKN entwertet. HKN missen grundsatzlich dann ent-
wertet werden, wenn der 6kologische Mehrwert des zugrundeliegenden Brenn- oder Treib-
stoffs verwendet wird. In einigen Fallen ist das mit dem Verbrauch der dem HKN zugrundelie-
genden physischen Ware verbunden. Wie vorgangig im Kapitel 8 (Instrumente und Instru-
mentenzuweisung) beschrieben, folgt in den meisten Fallen nach der Zuweisung eines In-
struments der Prozess der Entwertung.

Wenn kein Instrument zugewiesen worden ist, erfolgt der Prozess der Entwertung im Allge-
meinen dann, wenn der HKN als Beleg fur die Lieferung an einen Endkunden dient.

Verpflichtet zu entwerten ist derjenige, der den 6kologischen Mehrwert an Endverbraucherin-
nen oder Endverbraucher oder an Tankstellen abgibt. Das kann der Lieferant der physischen
Ware bzw. der Energiemenge sein. Da HKN getrennt von der physischen Ware gehandelt
werden konnen, ist es auch mdglich, dass ein anderer Akteur als der Lieferant der physi-
schen Ware den 6kologischen Mehrwert an die Endverbraucherinnen oder Endverbraucher
oder an Tankstellen verkauft und deshalb HKN entwerten muss.

In anderen Fallen bleibt der 6kologische Mehrwert an die physische Ware gekoppelt. Somit
gilt der 6kologische Mehrwert als verwendet, wenn der zugrundeliegende Brenn- oder Treib-
stoff verbraucht wird. Das trifft etwa gasférmige Brenn- oder Treibstoffe, die nicht ins schwei-
zerische Gasnetz eingespeist werden und an Endverbraucherinnen oder Endverbraucher
oder Tankstellen abgegeben werden. Der reine HKN-Handel von gasformigen Brenn- oder
Treibstoffen aus Produktionsanlagen ohne Netzeinspeisung ist also nicht mdglich.

Bei Eigenverbrauch missen HKN ebenfalls entsprechend der physisch verbrauchten Menge
entwertet werden. Beispiele sind der Verbrauch von Treibstoff vor Ort oder die Umwandlung
in Warme, welche vor Ort verbraucht wird. Auch bei einer Umwandlung in einen anderen
Energietrager mussen HKN entsprechend der physisch verbrauchten Menge entwertet wer-
den. Das ist z.B. bei Verstromung oder Umwandlung in Warme, welche nicht vor Ort ver-
braucht wird, der Fall.

Im Fall einer Biogasproduktionsanlage mit einer Vorort-Stromproduktionsanlagen werden die
Gas-HKN automatisch im System entwertet, wenn sie fir die Stromproduktion eingesetzt
worden sind.

Im Fall von Wasserstoffmengen, fur die HKN ausgestellt worden sind und als Rohstoff einge-
setzt werden, missen die HKN bei der Verwendung des Stoffes entwertet werden.
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Abbildung 52: Maske «HKN entwerten»

Um den Prozess der Entwertung durchzufihren, muss zuerst auf der Maske «Herkunftsnach-
weise» ein Bundel von HKN ausgewahlt werden.

9.1. Entwertungszeitpunkt

Grundsatzlich muss ein HKN innerhalb seiner Giiltigkeit von 18 Monaten entwertet werden.
Er verfallt, wenn er nicht innerhalb dieser Zeit entwertet worden ist. Verfallene HKN kdénnen
nicht mehr gehandelt und keinem Instrument mehr zugewiesen werden. Grundsétzlich gilt:
HKN, die fir einen Verbrauch in einem bestimmten Kalenderjahr (Verbrauchszeitraum) ent-
wertet werden, mussen vor Ablauf dieses bestimmten Kalenderjahres ausgestellt worden
sein.

= Bei einer Verwendung als Treibstoff: Eigentimer der HKN nehmen die Entwertung im
HKN-System quartalsweise bis spatestens am 25. des Folgemonats vor.

» Bei einer Verwendung als Brennstoff/Rohstoff: Eigentimer der HKN nehmen die Ent-
wertung im HKN-System jahrlich vor. Die Entwertung muss fir ein bestimmtes Kalender-
jahr bis spatestens Ende Februar des Folgejahrs geschehen.

» Bei jahrlichen Produktionsmeldungen (vgl. Kapitel 5.4 und 5.5) werden die HKN jahr-
lich entwertet. Die Entwertung muss flr ein bestimmtes Kalenderjahr bis spatestens
Ende Februar des Folgejahrs geschehen.

= HKN auf Basis von ausldndischen Zertifikaten erneuerbarer Gase werden jahrlich
entwertet. Die Entwertung muss fur ein bestimmtes Kalenderjahr bis spatestens Ende
Februar des Folgejahrs geschehen.
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9.2.Begiinstigter der Entwertung

Im Feld «Name des Beglunstigten» kann der Beglinstigte der Entwertung entweder direkt ein-
gegeben, oder aus einer vorkonfigurierten Auswahlliste angewahlt werden. Der Beglinstigte
kann bspw. eine Kundengruppe, eine bestimmte belieferte Firma oder ein Privatkunde sein.
Wird der Herkunftsnachweis einem Instrument zugewiesen, muss bei der HKN-Entwertung
der gleiche Beglinstigte wie bei der Instrumentenzuweisung angegeben werden.

Unter «Standort» der Begunstigten ist immer mindestens der Wohnsitzkanton einzutragen,
auch bei der Entwertung einer Kundengruppe.

9.2.1. Auswahlliste vorkonfigurieren

In den Organisationseinstellungen kdnnen sie auf der Maske «personalisieren» Begunstigte
vorerfassen. Die Organisationseinstellungen kénnen Uber das Anklicken der eigenen Organi-
sation oben rechts angewahlt werden.

Die nachfolgende Abbildung zeigt den Reiter «Personalisierung» auf den Organisationsein-
stellungen. Die kénnen beliebig viele Beglinstige erfassen. Erfasste und gespeicherte Be-
gunstigte konnen bei der Entwertung angewahlt werden.

Abbildung 53: Begiinstigte der Entwertung vorkonfigurieren

9.2.2. Lieferung von Biogas an Tankstellen / Upgrade

Bei Abgabe als Treib- oder als Brennstoff von erneuerbaren Gasen muss die Entwertung bis
am 25. Tag des ersten Monats des Folgequartals erfolgen. Wird Biogas an einer Tankstelle
geliefert, dient der HKN als Beleg fur diese Lieferung.

Pronovo empfiehlt allen Tankstellenbesitzern und allen Tankstellenverbunden, ihre Tankstel-
len wie oben beschrieben vorab zu konfigurieren. So wird sichergestellt, dass die Bezeich-
nung der Tankstellen bei den vier Quartalsentwertungen immer gleich sind.

Ein sogenanntes «Upgrade» wird wie eine Tankstelle behandelt. Das heisst, es kann auf ein
«Upgrade» analog wie auf eine Tankstelle entwertet werden. Wenn ein Tankstellenverbund
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ein Upgrade anbietet, kann er dieses analog einer Tankstelle vorerfassen und die verkaufte
Menge als HKN darauf entwerten.

Erdgaslieferanten und -verkaufer mussen basierend auf Artikel 45e Absatz 3 MineralGlsteuer-
verordnung (Min6StV) die als Treibstoff an einer Tankstelle abgegebenen Mengen quartals-
weise dem HKN-System melden. Da Erdgas nicht mittels HKN erfasst wird, fuhrt das nicht zu
einer Ausstellung bzw. Entwertung von HKN. Die rechtliche Basis fir diese Meldung bildet
die Min6StV.

Pronovo Ubermittelt dem BAZG als Grundlage fir die Rickerstattung auf Basis der entwerte-
ten HKN je Tankstellenverbund und auf Basis der im gleichen Zeitraum vertankten Erdgas-
menge die Differenzmenge zwischen bezahlter CO,-Abgabe und zu bezahlender Mineraldl-
steuer (sogenannte Verbrauchsmeldungen oder F-Meldungen).

Die Prozessbeschreibung sowie das Formular zur Meldung des vertankten Gases findet sich
auf der Webseite von Pronovo.®

9.3.Verbrauchergruppen

Den Verbrauchergruppen im HKN-System liegen folgende Definitionen zugrunde:

= Der Sektor Industrie umfasst (den Endenergieverbrauch) aller Betriebe der Branchen
mit NOGA-Code 10 bis 43, das heisst auch das verarbeitende Gewerbe. Ausgenommen
sind samtliche Verbrauche im Mobilitatsbereich, sowie der Verbrauch fur Fernwarme- und
Stromproduktion, vgl. Unten. Verbrauche der NOGA 33, 35 bis 39 (Energie, Wasserver-
sorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung etc.) werden im Sektor Diensleistung bertick-
sichtig.

= Der Sektor Dienstleistung umfasst alle Betriebe der Branchen mit NOGA-Code 33, 35
bis 39 und 45 bis 96. Ausgenommen sind sédmtliche Verbrauche im Mobilitatsbereich, so-
wie der Verbrauch fur Fernwarme- und Stromproduktion, vgl. unten.

» Der Sektor Landwirtschaft (und Forstwirtschaft) umfasst alle Betriebe der Branchen
NOGA-Code 01-09. Ausgenommen sind sadmtliche Verbrauche im Mobilitatsbereich, vgl.
unten.

= Der Sektor Private Haushalte umfasst alle Wohngebaude und Haushalte. Ausgenom-
men sind samtliche Verbrauche im Mobilitdtsbereich, vgl. unten.

= Der Sektor Verkehr (im HKN-System aktuell noch die alte Bezeichnung = Transporte)
umfasst samtliche Energieverbrauche im Mobilitatsbereich (inkl. Tankstellen), unabhan-
gig davon, ob sie in den Sektoren Industrie, Dienstleistung, Landwirtschaft oder private
Haushalte anfallen. Darin enthalten sind der Strassenverkehr (Personen- und Guterver-
kehr) sowie der Non-Road-Verkehr. Der Non-Road-Verkehr umfasst den Schienen-, Luft-
und Schifffahrtsverkehr, aber auch den Verbrauch aus Land- und Forstwirtschaft, von
Baumaschinen, des industriellen Werkverkehrs, von mobilen Gartengeraten sowie den
Verbrauch von Militarfahrzeugen.

» Der Sektor Fernwarme (im HKN-System = Fernwarmenetz) umfasst den Verbrauch fir
die Produktion von Fernwarme.

= Der Sektor Stromproduktion (im HKN-System = Strom) umfasst den Verbrauch fir die
Stromproduktion.

6 https://pronovo.ch/de/herkunftsnachweise/erneuerbare-treib-und-brennstoffe-ets-ebs/betriebsdoku-
mente/ (https://pronovo.ch/download/system-bt-quartalsmeldungen-erdgas/?wpdmdi=16620)


https://pronovo.ch/de/herkunftsnachweise/erneuerbare-treib-und-brennstoffe-ets-ebs/betriebsdokumente/
https://pronovo.ch/de/herkunftsnachweise/erneuerbare-treib-und-brennstoffe-ets-ebs/betriebsdokumente/
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Die nachfolgende Tabelle prazisiert die drei Verbrauchergruppen «Landwirtschaft», «Indust-
rie» und «Dienstleistungen»

Sektor/Branche

Landwirtschaft (inkl Forstwirtschaft)
Primére Sektoren

Industriesektor

Nahrungsmittel und Tabakerzeugnisse
Textilien und Holz

Papier, Pappe und Druckerzeugnisse
Mineral@lverarbeitung

Weitere mineralische Erzeugnisse
Metallbau

Baugewerbe
Dienstleistungssektor
Energie, Wasser und Abfalle
Handel und Reparatur
Verkehr

Beherbergung und Gastronomie
Verlagswesen und Kommunikation

Beratungsdienstleistungen
Offentliche Verwaltung
Unterricht

Gesundheit und Sozialwesen
Weitere Dienstleistungen

Chemische und pharmazeutische Erzeugnisse, Kunststoffe  20-22

Elektronik, Maschinerie und Ausristung

Lagerei und Post-, Kurier- und Expressdienste 52-53

Informationstechnologie und Kommunikation 62-63
Finanzintermediation und Versicherungen

NOGA

01-03, 05-09

10-12
13-15,16
17,18

19

23

24-25
26-32
41-43

33,35-39
45-47
49-51

55-56
58-61

64-65
68-73,77-82
34

a5

86-83

90-96

Tabelle 6: Details zu den Verbrauchergruppen «Industrie» und «Dienstleistungen»

9.4. Entwertungsgriinde

Entwertungsgrund

Erlauterungen

Lieferung an Endkun-
den

Umwandlung (Ener-
gieumwandlung)

Export

Eigenverbrauch

Einlagerung (auf Ge-
such hin)

Die Lieferung an einen Endkunden oder an eine Endkundengruppe
ist der haufigste Entwertungsgrund. Wie in der Maske zur Entwer-
tung (siehe Abbildung 52) sichtbar, kann in diesem Fall ein Link ge-
neriert werden («6ffentlichen Link fiir beglinstigten erzeugen»). Die-
ser offentliche Link weist auf den entwerteten HKN als Beleg fiir die
Lieferung der entsprechenden Menge an erneuerbarem Treib- oder
Brennstoff. Im Fall einer Verwendung von Wasserstoff als Rohstoff
sollte auch dieser Grund gewdhlt werden.

Wenn der dem HKN zugrundeliegende Stoff in eine andere Energie-
form umgewandelt wird, miissen in analoger Menge HKN entwertet
werden. Dabei muss im Freifeld der Entwertungsmaske angegeben
werden, ob es sich um eine Strom- oder um eine Warmeproduktion
gehandelt hat.

Wenn erneuerbare Treib- oder Brennstoffe aus der Schweiz expor-
tiert werden, miissen die der Exportmenge entsprechenden HKN ent-
wertet werden. Pronovo priift auf Basis der Exportdaten des BAZG
monatlich die entsprechenden Entwertungen.

Wird ein Teil der produzierten Energiemenge selbst verbraucht, mis-
sen HKN in der Summe der selbst verbrauchten Menge entwertet
werden.

Auf Gesuch hin konnen HKN eingelagert werden. Dies ist typischer-
weise dann der Fall, wenn der zugehorige Brenn- oder Treibstoff in
einem Pflichtlager langfristig stillgelegt wird. Der HKN wird in diesem
Fall pausiert und erst nach Auslagerung wieder aktiviert. Der Nach-
weis fiir die langfristige Einlagerung ist dem Gesuch beizulegen.



p rO n OVO Seite 71/77

Akteure, die beabsichtigen, HKN einzulagern, nehmen bitte vorgan-
gig mit Pronovo Kontakt auf.

9.5. Support Pronovo

Bei Fragen oder Unklarheiten zur Nutzung des HKN-Systems steht Pronovo gerne zur Verfu-
gung.

Telefonnummer Kundendienst Pronovo: 0848 014 014
Mailadresse: info@pronovo.ch Betreff: HKN-System BT

Webseite: WWW.pronovo.ch


tel:0848014014
mailto:info@pronovo.ch
http://www.pronovo.ch/
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Anhang 1: Tabellen Treibhausgasemissionswerte

Die Werte fiir Treibhausgasemissionen auf den HKN sind nur informativ. Die Werte in
diesen Tabellen sind vorgeschlagene Standardwerte, die der Anrechnungslogik fir Emissio-
nen der EU-Richtlinie «EU-Richtlinie zur Férderung der Nutzung von Energie aus erneuerba-
ren Quellen» (RED llI).

Wenn Sie uiber genauere Daten zu lhrer Anlage verfiigen, konnen Sie den Wert der
GHG-Emissionen selbst angeben.

Treibhausgasemissionen von Biomethan

Tabelle aus Anhang VI der RED III
EUR-Lex - 02018L2001-20231120 - DE - EUR-Lex-Biomethan

Biomethan- Technologische Optionen Standard- THG-
produktions- THG-Emis- Emission
system sion Umrechnung
(gCO2eqg/MJ) | fiir das System
(Kg
C0O2eq/MWh)
Biomethan Offenes Garriuckstandslager, keine Abgas- | 22 79.2
aus Giille verbrennung
Offenes Garriickstandslager, Abgasver- 1 3.6
brennung
Geschlossenes Garriickstandslager, keine | -79 -284.4
Abgasverbrennung
Geschlossenes Girriickstandslager, Ab- -100 -360
gasverbrennung
Biomethan Offenes Garriickstandslager, keine Abgas- | 71 255.6
aus Bioabfall | verbrennung
Offenes Garriickstandslager, Abgasver- 50 180
brennung
Geschlossenes Girriickstandslager, keine | 35 126
Abgasverbrennung
Geschlossenes Girriickstandslager, Ab- 14 50.4
gasverbrennung

Erklarung der Kategorien:

Mist/Gulle:

Die Werte fur die Biogasproduktion aus Mist/Gulle schliessen negative Emissionen durch
Emissionseinsparungen aufgrund der Bewirtschaftung von Frischmist/-gulle ein. Der esca-
Wert (Emissionseinsparung durch Akkumulierung von Kohlenstoff im Boden infolge besserer
landwirtschaftlicher Bewirtschaftungspraktiken) ist gleich — 45 gCO2eq/MJ fiir in der anaero-
ben Zersetzung verwendete(n) Mist/Gulle.


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02018L2001-20231120#E0080
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Offene Lagerung

Die offene Lagerung von Garriickstanden bringt zusatzliche Methanemissionen in Abhangig-
keit von Wetter, Substrat und Vergarungseffizienz mit sich. Bei diesen Berechnungen ent-
sprechen der Betrag fur Mist/Gulle 0,05 MJ CH4/MJ Biogas, fur Mais 0,035 MJ CH4/MJ Bio-
gas und fur Bioabfall 0,01 MJ CH4/MJ Biogas.

Geschlossenen Lagerung:

Bei der geschlossenen Lagerung werden die Garriickstdnde aus dem Zersetzungsprozess in
einem gasdichten Tank gelagert, und es wird davon ausgegangen, dass das zusatzlich wah-

rend der Lagerung freigegebene Gas flr die Erzeugung zusatzlicher Elektrizitat oder zusatzli-
chen Biomethans aufgefangen wird.

Keine Abgasverbrennung

Diese Kategorie umfasst die folgenden technologischen Kategorien zur Aufbereitung von Bi-
ogas zu Biomethan: Druckwechsel-Adsorption (Pressure Swing Adsorption — PSA), Druck-
wasserwasche (Pressurised Water Scrubbing — PWS), Membrantrenntechnik, kryogene
Trennung und physikalische Absorption mit einem organischen Losungsmittel (Organic Phy-
sical Scrubbing — OPS). Dies schliesst die Emission von 0,03 MJ CH4/MJ Biomethan fir die
Emission von Methan in den Abgasen ein.

Mit Abgasverbrennung

Diese Kategorie umfasst die folgenden technologischen Kategorien zur Aufbereitung von Bi-
ogas zu Biomethan: Druckwasserwasche (Pressurised Water Scrubbing — PWS), sofern das
Wasser aufbereitet wird, Druckwechsel-Adsorption (Pressure Swing Adsorption — PSA),
chemische Absorption (Chemical Scrubbing), physikalische Absorption mit einem organi-
schen Losungsmittel (Organic Physical Scrubbing — OPS), Membrantrenntechnik und kryo-
gene Trennung. Fur diese Kategorie werden keine Methanemissionen bericksichtigt (das
Methan im Abgas verbrennt gegebenenfalls).

Treibhausgasemissionen fiir Biodiesel FAME

Tabelle aus Anhang V der RED llI:
EUR-Lex - 02018L2001-20231120 - DE - EUR-Lex-Biodiesel

Art des Inputs Standard-THG- THG-
Emission Emission
(gCO2eq/MJ) Umrechnung fir
das System

(Kg CO2eq/MWh)

Biodiesel, der aus gebrauchten Pflanzendlen her- | 14,9 53.64
gestellt wird

Aus tierischen Fetten hergestellter Biodiesel 20,7 74.52



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DETXT/?uri=CELEX%3A02018L2001-20231120#E0052
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Treibhausgasemissionen von HVO
Tabelle aus Anhang V der RED lII:
EUR-Lex - 02018L2001-20231120 - DE - EUR-Lex-HVO
Art des Inputs Standard-THG- THG-
Emission Emission
(gCO2eqg/MJ) Umrechnung fiir
das System
(Kg CO2eq/MWh)
HVO aus gebrauchten Pflanzendlen hergestelit 16 57.6
HVO aus tierischen Fetten hergestellt 21.8 78.48

Treibhausgasemissionen von Ethanol

Art des Inputs Standard-THG-Emis- THG-
sion Emission
(gCO2eqg/MJ) Umrechnung fiir das
System
(Kg CO2eq/MWh)
Ethanol aus verschiedenen Abfillen 10 36

Far Ethanol, das aus Abfallen wie Traubentrester, Melasse, Glyzerin, recycelten Getranken,
braunem und Schwarzlauge usw. hergestellt wird, gibt es keine Standardwerte, da dieser vom
Rohstoff sowie von der verwendeten Produktionstechnologie abhangt. Wir legen daher einen
vorsichtigen Richtwert fest: 10 gCO2/MJ. Wenn Hersteller oder Importeure Gber Daten zu den
Emissionen von produziertem oder importiertem Ethanol verfugen, wird empfohlen, dass sie ei-

nen genaueren Wert angeben.

Treibhausgasemissionen von Methanol

Art des Inputs Standard-THG-Emis- THG-
sion Emission
(gCO2eqg/MJ) Umrechnung fiir das
System
(Kg CO2eq/MWh)
Methanol aus Abfallholz in Einzelanlage | 15.2 54.72



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02018L2001-20231120#E0052
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Methanol, das aus Schwarzlauge (Black | 21.8 78.48
Liquor) hergestellt wird”

Standard-Emissionswerte fiir erneuerbare Strom (fiir Power-to-X Stoffen und
durch Elektrolyse hergestellter Wasserstoff)

Art des Stroms Standard-THG-Emission THG-
(9C0O2eq/kWh) Emission
Umrechnung fiir das Sys-
tem

(Kg CO2eq/MWh)

Photovoltaik 35 35
Wind 14 14
Wasserkraft 10 10

Es ist wichtig zu beachten, dass es sich hier um die als Input genutzte Elektrizitat handelt,
vor Prozessverlusten.

Treibhausgasemissionen von rezyklierten Pflanzenodlen

Art des Inputs Standard-THG-Emis- THG-
sion Emission
(gCO2eqg/MJ) Umrechnung fiir das
System

(Kg CO2eq/MWh)

Ol aus gebrauchten Speisedlen 2.2 7.92

7 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261918306 10X


https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030626191830610X
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Anhang 2: Anforderungen an die messtechnische Ausriistung fir

Gaseinspeiseanlagen

Die Anforderungen der SVGW-Richtlinie G13 mussen vollumfanglich erflllt sein.

Die Einspeiseanlage ist messtechnisch so auszurusten, dass

die eingespeisten Gasmengen zuverlassig erfasst und in kWh ins HKN-System gemeldet
werden kénnen.

Um die eingespeiste Gasmenge nach ihrem Energieinhalt abrechnen zu kénnen, muss

bei der uneingeschrankten Einspeisung das Volumen im Betriebszustand gemessen und
auf den Normzustand umgewertet werden oder eine direkte Massenbestimmung erfol-
gen.

bei der eingeschrankten Einspeisung das Volumen im Betriebszustand gemessen und
auf den Normzustand umgewertet werden und zusatzlich eine Bestimmung des Heizwer-
tes vorgenommen werden (z. B. direkte Bestimmung mit einem Kalorimeter oder indirekte
Bestimmung aus einer Gasanalyse. Bei Biogasen aus fermentativen Prozessen kann der
Heizwert auf der Basis einer Methanmessung ermittelt werden).

bei der Einspeisung von erneuerbarem Wasserstoff das Volumen im Betriebszustand ge-
messen und auf den Normzustand umgewertet und mittels Erdgasaquivalent auf Erdgas
umgerechnet.

Fur die einzusetzenden Messgerate qilt Folgendes:

Zur Messung der eingespeisten Gasmengen mussen geeichte Gasmengenmessgerate
verwendet werden.

Fur die Messung des Volumens Biogas oder erneuerbaren Methans (synthetischem Gas)
im Betriebszustand kdnnen grundsatzlich Gaszahler aller Bauarten verwendet werden,
die der Verordnung des EJPD uber Gasmengenmessung (SR 941.241) entsprechen.

Fir die Bestimmung des Volumens von Biogas oder erneuerbarem Methan (syntheti-
schem Gas) im Normzustand sind Zustandsmengenumwerter einzusetzen, die der Ver-
ordnung des EJPD Uber Gasmengenmessung (SR 941.241) entsprechen.
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Anhang 3: Zugelassene Zertifizierungssysteme fur



Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fiir Energie BFE
Sektion Energieversorgung und Monitoring

Richtlinie vom 20. Dezember 2024, Version 4.0

Zugelassene Zertifizierungssysteme fur aus-
landische erneuerbare Gaszertifikate

nach Artikel 8 Absatz 2 Verordnung des UVEK Uber den Herkunftsnachweis fir Brenn- und Treibstoffe

Version Anderung Datum

1.0 Erstfassung 20. Dezember 2024

20 Kapitel 2.2.3: Anpassung Register GGCS 4. Marz 2025
Kapitel 3.2 erganzt

3.0 Kapitel 2.2.3: Liste mit akzeptierten Fuel-Codes einge- | 11. Juni 2025
fugt

4.0 Kapitel 2.2.3 Neue Energy Source Codes hinzugefugt | 13. Januar 2026
(EECS FS 05 v. 8)
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Zugelassene Zertifizierungssysteme fir auslandische erneuerbare Gaszertifikate

1 Einleitung

Das Schweizer Herkunftsnachweissystem fiir Brenn- und Treibstoffe (HKN-System) hat per 1. Januar
2025 seinen Betrieb aufgenommen. Es hat die Clearingstelle der Gasbranche abgeldst und deren
Funktionen Gbernommen. Bis Ende 2024 hat die Clearingstelle der Gasbranche auslandische Zertifi-
kate flr erneuerbare Gase erfasst. Dafur mussten die den Zertifikaten zugrunde liegenden Stoffe die
okologischen Anforderungen der «Grundsatze der Schweizer Gasindustrie fiir Biogas und andere er-
neuerbare Gase» erflllen. Seit dem 1. Januar 2025 missen die Importeure von auslandischen Zertifi-
katen fUr erneuerbare Gase diese im HKN-System erfassen. Die den importierten Zertifikaten zugrun-
deliegenden erneuerbaren Gase mussen auch weiterhin 6kologische Anforderungen erfullen. Der Be-
leg dafur soll mittels geeigneter Zertifizierungssysteme erbracht werden kénnen. Eine von BFE und
BAFU in Auftrag gegebene Studie! hat die bestehenden Zertifizierungssysteme, welche fir die
Schweiz relevant sind, untersucht. Sie beschreibt, inwiefern diese Zertifizierungssysteme geeignet
sind, die Erfullung der geforderten 6kologischen Anforderungen zu belegen. Auf dieser Grundlage ver-
abschiedet das BFE die vorliegende Richtlinie. Die Richtlinie nennt die Zertifizierungssysteme fir aus-
landische erneuerbare Gaszertifikate, welche fur den Beleg der 6kologischen Anforderungen im
Schweizer HKN-System zugelassen sind und fasst sie in einer Liste zusammen. Zuklinftig kdnnen
weitere Zertifizierungssysteme auf die Liste aufgenommen werden, wenn sie sich ebenfalls als geeig-
net erweisen. Das kann aufgrund einer periodischen Uberpriifung der Liste oder auf Antrag der Im-
porteure geschehen, wenn sie den Nachweis erbringen, dass ein Zertifizierungssystem den rechtli-
chen Bestimmungen gemass den Abschnitten 2.1 und 3.1 dieser Richtlinie in gleicher Weise nach-
kommen kann wie die bereits zugelassenen Zertifizierungssysteme.

Die praktische Umsetzung des Transfers der auslandischen Zertifikate in das Schweizer HKN-System
ist im Systemhandbuch von Pronovo beschrieben. Das Handbuch ist auf der Webseite von Pronovo
verfugbar: Betriebsdokumente — Pronovo AG > HKN-System eTS/eBS Handbuch Anleitung

" Brandes Energie AG: Positivliste Zertifizierungssysteme fiir auslandische erneuerbare Gaszertifikate, Studienbericht vom
15. August 2024, i.A des BFE und des BAFU + Erganzung.

4/14



Zugelassene Zertifizierungssysteme fir auslandische erneuerbare Gaszertifikate

2 Erneuerbare Gase aus biogenen Abfallen
oder Produktionsrickstanden

2.1 Rechtliche Grundlagen

2.1.1 Zu konkretisierende Rechtsvorschrift

Damit auslandische Herkunftsnachweise bzw. andere Zertifikate fur erneuerbare Gase aus biogenen
Abfallen oder Produktionsriickstanden in das HKN-System Ubertragen werden kdnnen, muissen sie unter
anderem die 6kologischen Anforderungen von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung des
UVEK (iber den Herkunftsnachweis fiir Brenn- und Treibstoffe vom 20. November 20242 (VHBT) erfiil-
len. Artikel 8 Absatz 2 VHBT delegiert die Festlegung der Belege, die erforderlich sind fir den Nachweis
Uber die Einhaltung der Anforderungen, ans Bundesamt fuir Energie. Bei diesen Belegen handelt es sich
um Zertifikate eines Zertifizierungssystems, die in der Lage sind, die Einhaltung der 6kologischen Anfor-
derungen fur den Import von Zertifikaten flr eingespeistes erneuerbares Gas zu bestéatigen. Dafur kom-
men grundsatzlich drei verschiedene Typen von Zertifizierungssystemen in Frage:

e Freiwillige und nationale Systeme, die von der Europdischen Kommission anerkannt sind und
die Anforderungen gemass Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a VHBT dokumentieren kdnnen.

e Standards und Gutesiegel, welche die Anforderungen gemass Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a
VHBT dokumentieren kdnnen.

o Auslandische Register, sofern dquivalente dkologische Anforderungen fur die Zertifikatsaus-
stellung wie die in Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a VHBT genannten gestellt werden oder sie
die Mdglichkeit bieten, diese Anforderungen zu auditieren und zu dokumentieren.

Abschnitt 2.2 umfasst diejenigen Zertifizierungssysteme, die es erlauben, den Nachweis zur Einhal-
tung der 6kologischen Anforderungen vereinfacht zu erbringen. Es ist moglich, dass eine Kombination
aus den oben erwahnten Systemen nétig ist, damit der Nachweis mit Sicherheit erbracht werden kann.
Es kdnnen weitere Zertifizierungssysteme zugelassen werden und es ist grundsatzlich nicht ausge-
schlossen, dass in begriindeten Fallen andere Nachweise anerkannt werden. Sie sind aber an den
Nachweis gebunden, dass den Anforderungskriterien gemass Abschnitt 2.1.2, in gleicher Weise nach-
gekommen wird. Die Beweislast liegt in diesem Fall vollumfanglich beim Importeur. Dieser muss nach-
weisen, dass das System die Anforderungen aquivalent zu den unter 2.2 genannten Systemen prft.
Der Importeur muss dem BFE und Pronovo alle Unterlagen zur Verfigung stellen, damit die Prifung
nachvollzogen und das Resultat Gberprift werden kann. Darunter fallen insbesondere:

o Name/Firma des Auditors, der die Prufung der Zertifikate vorgenommen hat.

o Nachweis, dass der Auditor/die Firma bei einer nationalen Akkreditierungsstelle als Konformi-
tatsbewertungsstelle fir den Bereich erneuerbare Gase aus biogenen Abfallen oder Produkti-
onsrickstanden akkreditiert ist.

e Auditbericht des Auditors/der Firma

o Abfalldefinition, auf die sich der Auditor/die Firma bei der Prifung gestutzt hat

28R 730.010.2
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Zugelassene Zertifizierungssysteme fir auslandische erneuerbare Gaszertifikate

2.1.2 Anforderungskriterien flir Aufnahme eines auslandischen Zertifikats ins
HKN-System

Gemass Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a VHBT muss das erneuerbare Gas «nach dem Stand der
Technik aus biogenen Abfallen oder Produktionsriickstanden hergestellt werden». Abfélle oder Pro-
duktionsriickstdnde gemass Definition in der Positivliste der OZD? oder der Definition des Produktions-
lands sowie die Stoffe gemass Annex IX der EU-Richtlinie 2018/2001# erfiillen diese Anforderungen.
Zwischenfrichte sind als Substrate zugelassen, sofern sie in Gebieten angebaut werden, in denen die
Erzeugung von Nahrungs- und Futtermittelpflanzen aufgrund einer kurzen Vegetationszeit auf eine
Ernte beschrankt ist, sofern ihre Nutzung keine Nachfrage nach zusatzlichen Flachen verursacht und
der Gehalt an organischen Bodensubstanzen erhalten bleibt.

2.2 Zugelassene Zertifizierungssysteme
2.2.1 Von der EU anerkannte freiwillige und nationale Systeme

Von der EU anerkannte Systeme nach Artikel 30 Absatz 4 oder 6 der Richtlinie (EU) 2018/2001 tber-
prifen, ob erneuerbare Brenn- und Treibstoffe den EU-Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Nachhal-
tigkeitsnachweise (PoS) der folgenden anerkannten Systeme sind geeignet, die Einhaltung der 6kolo-
gischen Anforderungen des Schweizer HKN-Systems zu belegen.

Zu beachten ist, dass ab Januar 2027 bei Importen aus den AlB-Gas-Mitgliedslandern (vgl. die in Ab-
schnitt 2.2.3 aufgefiihrte Tabelle) PoS sowie sonstige Zertifikate nicht mehr akzeptiert werden. Akzep-
tiert werden ausschliesslich GOs, deren ,Energy Source“-Codes (friher ,Fuel Codes®) in der Liste der
akzeptierten Codes am Ende von Abschnitt 2.2.3 aufgefiihrt sind.®

Zu erfiillende Anforderungen
Auf dem Nachhaltigkeits- nach- Bei Verwendung von Zwischenfriichten
weis (PoS) muss ausgewiesen muss auf dem Nachhaltigkeitsnachweis
sein, dass nur Abfalle und Rest- | (PoS) ausgewiesen sein, dass die Vor-
stoffe® verwendet wurden. gabe gemass Annex IX” der EU-Richtli-
Anerkanntes System nie 2018/2001 eingehalten wird.
International Sustainability and
Carbon Certification (ISCC EU) X X
REDcert EU X X
Biomass Biofuels voluntary X X
scheme (2BSvs)
Better Biomass X X
Sustainable Resources volun- X X
tary scheme (SURE-EU)

3 www.bazg.admin.ch > Information Firmen > Inland-Abgaben > Mineraldlsteuer > Biogene Treibstoffe > Publikationen > Positiv-
liste der Oberzolldirektion

4 Richtlinie (EU) 2018/2001 des Européaischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Férderung der Nutzung
von Energie aus erneuerbaren Quellen (Neufassung), ABI. L 328 vom 21. Dezember 2018, S. 82, zuletzt gedndert durch Richtli-
nie (EU) 2024/1711 des Europaischen Parlaments und des Rates, ABI. L, 2024/1711, 26.6. 2024.

5 Das Dokument LProzessdokument Import von Gas-HKN via AIB-Hub®, das die Mitteilung von Pronovo sowie weitere Details
enthalt, finden Sie auf https://pronovo.ch/de unter: Services > Formulare > Dokumente > Erneuerbare Brenn- und Treibstoffe
(BT).

8 Abfélle oder Produktionsriickstéande gemass Definition in der Positivliste der OZD oder der Definition des Produktionslands
sowie die Stoffe gemass Annex IX der EU-Richtlinie 2018/2001 erfiillen diese Anforderungen.

7 Zwischenfriichte sind als Substrate zugelassen, sofern sie in Gebieten angebaut werden, in denen die Erzeugung von Nah-
rungs- und Futtermittelpflanzen aufgrund einer kurzen Vegetationszeit auf eine Ernte beschrankt ist, sofern ihre Nutzung keine
Nachfrage nach zuséatzlichen Flachen verursacht und der Gehalt an organischen Bodensubstanzen erhalten bleibt.

6/14



Zugelassene Zertifizierungssysteme fiir auslandische erneuerbare Gaszertifikate

X = Das anerkannte System kann die Information zur Erfillung der Anforderungen liefern.
o = Das anerkannte System kann die Information zur Erflllung der Anforderung nicht liefern.
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Zugelassene Zertifizierungssysteme fiir auslandische erneuerbare Gaszertifikate

2.2.2 Standards und Gutesiegel

Mit Standards und Gutesiegel sind (nicht von der EU-Kommission anerkannte) Zertifizierungssysteme
gemeint, die Anlagen oder Stoffe gemass eigenen Zertifizierungsrichtlinien oder gemass den Vorga-
ben des Auftraggebers hinsichtlich ihrer Qualitat bewerten.

v' = Der Standard oder das Gitesiegel belegt die Erfiillung der Anforderungen.
X = Der Standard oder das Gutesiegel kann die Information zur Erfullung der Anforderungen liefern.
o = Der Standard oder das Gutesiegel kann die Information zur Erfillung der Anforderung nicht liefern.

8 Abfélle oder Produktionsriickstéande gemass Definition in der Positivliste der OZD oder der Definition des Produktionslands
sowie die Stoffe geméass Annex IX der EU-Richtlinie 2018/2001 erflillen diese Anforderungen.

9 Zwischenfriichte sind als Substrate zugelassen, sofern sie in Gebieten angebaut werden, in denen die Erzeugung von Nah-
rungs- und Futtermittelpflanzen aufgrund einer kurzen Vegetationszeit auf eine Ernte beschrankt ist, sofern ihre Nutzung keine
Nachfrage nach zuséatzlichen Flachen verursacht und der Gehalt an organischen Bodensubstanzen erhalten bleibt.
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2.2.3 Auslandische Register

Auslandische Register sind Plattformen, die den Austausch von Herkunftszertifikaten ermdéglichen. Es
kann sich dabei um vom Staat benannte HKN-Register handeln oder um Plattformen, die auf private
Initiative hin aufgebaut wurden. Nachfolgend werden die Bedingungen beschrieben, unter welchen ein
Herkunftszertifikat aus dem jeweiligen Register die dkologischen Anforderungen des HKN-Systems
der Schweiz erflllt, resp. wann ein zusatzlicher Nachweis erforderlich ist. Dabei wird unterschieden
zwischen Registern, die HKN gemass den Prinzipien und Regeln der Association of Issuing Bodies
(AIB) fur das European Energy Certificate System (EECS) ausstellen und Gber den AlB-Hub transfe-
rieren sowie solchen, die auf andere Standards abstellen (bspw. CoO-Standard von ERGaR).

Zu beachten ist, dass ab Januar 20270 bei Importen aus den AlB-Gas-Mitgliedslandern PoS und an-
dere Zertifikate nicht mehr akzeptiert werden. Akzeptiert werden nur noch GOs, deren «Energy
Source-Codes» (friher «Fuel Codes» genannt) in der Liste der Codes am Ende dieses Abschnitts auf-
geflihrt sind.""

Register mit Mitgliedschaft im EECS-Gas-Scheme (AIB-Gas-Mitglieder)

Zu erfiillende Anforderungen

Auf dem Zertifikat muss ausge- Bei Verwendung von Zwischenfriichten
wiesen sein, dass nur Abfalle und | muss auf dem Zertifikat ausgewiesen sein,
Reststoffe'2 verwendet wurden. dass die Vorgabe gemass Annex IX der

Register EU-Richtlinie 2018/2001"3eingehalten wird.

Finnisches Register bei X o

Gasgrid Finland

Tschechisches Register bei X o

OTE (EZP system)

Spanisches Register bei X -

Enagas (Gdogas)

Osterreichisches Register
bei E-Control (Gasnach- X o
weisdatenbank)

Estnisches Register bei X -
Elering

Lettisches Register bei X .
Conexus Baltic Grid

Italienisches Register bei X o
GSE

Portugiesisches Register X o

bei REN (EEGO System)

X = Register kann die Information zur Erfillung der Anforderungen liefern.

10 Das Dokument ,Prozessdokument Import von Gas-HKN via AIB-Hub*, das die Mitteilung von Pronovo sowie weitere Details
enthalt, finden Sie auf https://pronovo.ch/de unter: Services > Formulare > Dokumente > Erneuerbare Brenn- und Treibstoffe
(BT).

1 Die Register haben bis zum 01.05.2026 Zeit, die neuen Codes zu akzeptieren, und dirfen ab dem 01.01.2027 nur noch GOs
mit den neuen Codes ausstellen. Bestehende GOs mit den alten Codes kdnnen weiterhin verwendet werden.

2 Herkunftsnachweise, die gemass EECS-Standard von AIB ausgestellt wurden und einen Fuel-Code geméss Liste «Akzeptierte
Fuel-Codes» ausweisen, erflllen diese Anforderung. Die Liste basiert auf dem Factsheet 05 (Types of Energy Inputs and Tech-
nologies) des EECS-Standards. Dieses ist verfugbar unter: https://www.aib-net.org > EECS > Fact Sheets.

13 Zwischenfriichte sind als Substrate zugelassen, sofern sie in Gebieten angebaut werden, in denen die Erzeugung von Nah-
rungs- und Futtermittelpflanzen aufgrund einer kurzen Vegetationszeit auf eine Ernte beschrankt ist, sofern ihre Nutzung keine
Nachfrage nach zusatzlichen Flachen verursacht und der Gehalt an organischen Bodensubstanzen erhalten bleibt.
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o = Register kann die Information zur Erfiillung der Anforderung nicht liefern. Import ins CH-HKN-System mdglich,
wenn ein zusatzlicher Nachweis (s. vorherige Tabelle: PoS/Gltesiegel/Standard) vorliegt, dass die Anforderung
eingehalten wird.
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Liste der akzeptierten ,,Energy Source“-Codes (friiher ,,Fuel Codes‘“ genannt)

Nachfolgend fuihren wir die akzeptierten Codes der Version 7.9 des EECS-Factsheets auf, gefolgt von
denen der neuen Version'* 8.0, jeweils in zwei getrennten Tabellen.

Akzeptierte Fuel Codes: EECS FACTSHEET 7.9 (alte Version)

Feste erneuerbare Inputenergietrager:

e Biogene Siedlungsabfalle: F01010101
e Biogene Industrieabfalle: F01010201

Fliissige erneuerbare Inputenergietrager

e Biologisch abbaubare Siedlungsabfalle: F01020100
e  Schwarzlauge: F01020200
e Pflanzendlabfall: F01020400

Gasformige erneuerbare Inputenergietrager:
e Deponiegas: F01030100
e Klargas: F01030200
e Landwirtschaftliches Gas:
= F01030301
= F01030302
= F01030303
= F01030304
= F01030305
e Gas aus der Vergarung von organischen Abfallen:
=  F01030401
=  F01030402
= F01030403
=  F01030404
= F01030405
= F01030406
= F01030408

4 Eine neue Version des EECS Factsheet 05, herausgegeben von der AIB, wurde am 27.11.2025 veréffentlicht. Diese Version
mit der Bezeichnung Revision 8.0 bringt mehrere Anderungen, Streichungen und neue Eintrage in der Liste der Fuel Codes.
Die bisherigen Codes werden vom AIB Hub ab dem 01.01.2027 nicht mehr akzeptiert. Die Register haben bis zum 01.05.2026
Zeit, um die neuen Codes akzeptieren zu kdnnen.
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Akzeptierte Energy Source Codes: EECS FACTSHEET 8.0 (neue Version)

Die mit einem * gekennzeichneten Codes wurden mit der Version 8.0 neu eingefuhrt.

Feste erneuerbare Inputenergietrager:

e Biogene Siedlungsabfalle: F01010101
e Biogene Industrieabfalle und -riickstéande: F01010201
e Forstbiomasse und Biomasse aus der Forstindustrie

=  * Forstabfalle und -riickstande: F01010304

= * Abfalle und Riickstande aus der Forstindustrie: F01010306
e Landwirtschaftliche Biomasse

= *Mist: F0O1010508

= * Landwirtschaftliche Abfalle und -riickstande: F01010509
e * Abfalle und Riickstande aus Aquakultur und Fischerei: F01010603
e * Bioabfalle: FO1010700
e *Klarschlamm: FO1011001
e * Sonstige organische Abfélle und Rickstande: FO1011100

Fliissige erneuerbare Inputenergietrager

e Biologisch abbaubare Siedlungsabfalle: F01020100
e  Schwarzlauge: F01020200
e Pflanzendlabfall: F01020400
e  *Organische Abfalle und Rickstande
= * Nicht spezifiziert: F01020600
= *Landwirtschaftliche Abfalle und Ruckstande: F01020601
=  *Biogene industrielle Abfalle und Riickstande: F01020602
= * Abfalle und Ruckstande aus Aquakultur und Fischerei: F01020603
= * Abwasser: F01020604
= *Gulle: FO1020605

Gasformige erneuerbare Inputenergietrager:
e Deponiegas: F01030100
e Klargas: F01030200
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Weitere Register

X = Register kann die Information zur Erfiillung der Anforderungen liefern.

o = Register kann die Information zur Erfiillung der Anforderung nicht liefern. Import ins CH-HKN-System méglich,
wenn ein zusatzlicher Nachweis (s. vorherige Tabelle: PoS/Gltesiegel/Standard) vorliegt, dass die Anforderung
eingehalten wird.

' Abfalle oder Produktionsriickstande gemass Definition in der Positivliste der OZD oder der Definition des Produktionslands
sowie die Stoffe geméass Annex IX der EU-Richtlinie 2018/2001 erflillen diese Anforderungen.

16 Zwischenfriichte sind als Substrate zugelassen, sofern sie in Gebieten angebaut werden, in denen die Erzeugung von Nah-
rungs- und Futtermittelpflanzen aufgrund einer kurzen Vegetationszeit auf eine Ernte beschrankt ist, sofern ihre Nutzung keine
Nachfrage nach zuséatzlichen Flachen verursacht und der Gehalt an organischen Bodensubstanzen erhalten bleibt.

13/14



Zugelassene Zertifizierungssysteme fir auslandische erneuerbare Gaszertifikate

3 Erneuerbare Gase aus anderen erneuerbaren
Energietragern als Biomasse

3.1 Rechtliche Grundlagen

Gemass Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b VHBT muss das erneuerbare Gas, das aus anderen erneuer-
baren Energietragern als Biomasse hergestellt wird, 6kologische Anforderungen erfillen. Das Bundes-
amt fiir Energie orientiert sich an der Delegierten Verordnung (EU) 2023/1184"7.

Das BFE legt die Anforderungen an diese Belege in einer Richtlinie fest (Art. 8 Abs. 2 VHBT). Fur er-
neuerbares Gas, das aus anderen erneuerbaren Energietrdgern als Biomasse hergestellt wird, muss
ein durch ein anerkanntes System nach Artikel 30 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2018/2001 ausgestell-
tes gultiges Zertifikat und eine Begleitdokumentation vorliegen, aus der hervorgeht, dass es sich um
einen erneuerbaren Kraftstoff nicht biogenen Ursprungs nach Artikel 2 Nummer 36 der Richtlinie (EU)
2018/2001 handelt.

3.2 Zugelassene Zertifizierungssysteme

Nachhaltigkeitsnachweise (PoS) der folgenden anerkannten Systeme sind geeignet, die Einhaltung
der 6kologischen Anforderungen des Schweizer HKN-Systems zu belegen.

¢ International Sustainability and Carbon Certification (ISCC EU)
o CertifHy
o REDCert

7 Delegierte Verordnung (EU) 2023/1184 der Kommission vom 10. Februar 2023 zur Erganzung der Richtlinie (EU) 2018/2001
des Européischen Parlaments und des Rates durch die Festlegung einer Unionsmethode mit detaillierten Vorschriften fur die
Erzeugung flissiger oder gasférmiger erneuerbarer Kraftstoffe nicht biogenen Ursprungs fir den Verkehr, ABI. L 157 vom
20.6.2023, S. 11.
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